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Recht/Gesetz/Politik 
 
Sprachförderung SPATZ  
 
Zum Abschluss der Sprachfördermaßnahme 2016/2017 möchten wir Sie bitten, die Verwen-
dungsnachweise über die durchgeführten 120 Sprachförderstunden zu erstellen. Der Verwen-
dungsnachweis wird von der L-Bank als pdf-Datei zum Herunterladen auf folgender Homepage 
bereitgestellt: 
https://www.l-bank.de/lbank/inhalt/nav/foerderungen-und-finanzierungen/alle-foerderangebote/fh-
finanzhilfen/sprachfoerderung-spatz.xml?ceid=116102  
 
Die neuen Anträge und Anlagen für das Kindergartenjahr 2017/18 werden in leicht veränderter 
Form von der L-Bank voraussichtlich bis Mitte Juli auf die Homepage gestellt. 
 
Hinweis der VST Heidelberg-Wiesloch: 
Wir bitten alle Kindergärten (geschäftsgeführt und nicht geschäftsgeführt) die ausgefüllten 
Verwendungsnachweise bis zum 22.09.2017 an die Verrechnungsstelle Heidelberg-Wiesloch, zu 
Händen Frau Haschke, zu schicken. Nach Prüfung und ggf. Rücksprache werden dann alle 
Nachweise von der Verrechnungsstelle an die L-Bank weitergeleitet und archiviert. 
 
Hinweis der VST Heidelberg-Weinheim: 
Für alle Kindergärten mit Kindergartengeschäftsführung werden weiterhin bzw. zukünftig die 
Verwendungsnachweise zentral durch die Verrechnungsstelle bearbeitet und an die L-Bank 
übersendet. Alle Kindergärten ohne Kindergartengeschäftsführung unterstützen wir gerne bei der 
Bearbeitung des Verwendungsnachweises. Wir bitten Sie dazu um die Übersendung der 
erforderlichen Unterlagen bis spätestens zum 22.09.2017, damit die entsprechende Bearbeitungs-
zeit gewährleistet werden kann. 
 
Für Rückfragen steht Ihnen die jeweils für Sie zuständige Verrechnungsstelle zur Verfügung. 
 
 
BLIKK-Medien Projekt – Gesundheitsgefährdung bei übermäßigem Medienkonsum  
 
Das Institut für Medizinökonomie und Medizinische Versorgungsforschung der Rheinischen Fachhoch-
schule Köln und der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte haben gemeinsam das Projekt „BLIKK-
Medien – Bewältigung, Lernverhalten, Intelligenz und Krankheiten – Kinder und Jugendliche im Umgang 
mit elektronischen Medien“ entwickelt. Mit der Übernahme der Schirmherrschaft durch die Drogenbeauf-
tragte des Bundes bekundet auch die Politik den hohen Stellenwert des Projektes. Am 29. Mai 2017 
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wurden vom Bundesministerium erste Ergebnisse der BLIKK-Medienstudie vorgestellt, die deutliche 
Hinweise auf gesundheitliche Gefährdungen übermäßigen Medienkonsums bei Kindern liefern.  
 
Die Pressemitteilung ist als Anlage dieser Kindergarten-Info beigefügt. Weitere Informationen zu den 
Ergebnissen der Studie finden Sie hier: 
http://www.drogenbeauftragte.de/presse/pressekontakt-und-mitteilungen/2017/2017-2-
quartal/ergebnisse-der-blikk-studie-2017-vorgestellt.html 
 
 
 

Kirche/Caritas 
 
Vorschlag für die Kindergartenferien 2018 
 
Im Amtsblatt Nr. 12/2017 (Seiten 70, 71) hat das Erzbischöfliche Ordinariat Freiburg die Vorschlä-
ge für die Kindergartenferien 2018 veröffentlicht (siehe Anlage). Bei diesem Erlass des Erzbischöf-
lichen Ordinariats Freiburg handelt es sich um einen allgemeinen Vorschlag für die Kindergartenfe-
rien. Insbesondere für den Fall, dass zwischen einer Gemeinde oder Stadt und der Kirchenge-
meinde eine gesonderte Vereinbarung z. B. über die Anzahl oder den Zeitpunkt der Ferien- bzw. 
Schließungstage getroffen wurde, gilt diese vorrangig und ist zwingend zu beachten. Bei den 
Verrechnungsstellen können Sie sich im Zweifelsfall über die für Ihren Kindergarten geltenden 
Vereinbarungen bzw. Regelungen informieren.  
 
Bei der Festlegung der Ferien- bzw. Schließtage muss die Zustimmung der Mitarbeitervertretung 
(MAV) eingeholt werden. Um Ihnen das Verfahren zu erleichtern, stellen die Verrechnungsstellen 
ein entsprechendes Formular (Zustimmung bei Angelegenheiten der Dienststelle gem. § 36 Abs. 1 
Ziff. 2 und 3 MAVO) zur Verfügung. Wir bitten Sie, das Verfahren auch durchzuführen, falls derzeit 
keine MAV in Ihrer Kirchengemeinde vorhanden ist. Durch die Rücksendung des Formulars an die 
Verrechnungsstellen sparen Sie sich die doppelte Meldung der Ferien- bzw. Schließtage. Bitte 
beachten Sie, dass ein Zustimmungsverfahren bei jeder erneuten Festsetzung von Schließungs-
zeiten durchzuführen ist. Das Formular finden Sie als Anhang zu dieser Kindergarten-Info.  
 
Hinweis der VST Heidelberg-Wiesloch: 
Bitte nehmen Sie die notwendigen Eintragungen vor und leiten Sie das Formular der Verrech-
nungsstelle spätestens bis zum 31.07.2017 weiter (bei nicht geschäftsgeführten Einrichtungen 
muss das Formular vorher vom Trägervertreter, z.B. Kindergartenbeauftragte/r unterschrieben 
werden). Die Verrechnungsstelle leitet die Formulare schließlich an die zuständigen MAVen weiter. 
 
Hinweis der VST Heidelberg-Weinheim: 
Für alle Kindergärten auf dem Gebiet der VST Heidelberg-Weinheim gilt: Das Formular für die 
MAV (bei nicht geschäftsgeführten Einrichtungen muss das Formular vorher vom Trägervertreter 
unterschrieben sein) muss bis zum 30.09.2017 in der Verrechnungsstelle eingegangen sein. 
Für alle Kindergärten auf dem Gebiet der Stadt Heidelberg gilt die örtliche Vereinbarung, wonach 
26 Schließungstage, d.h. 24 Urlaubstage und 2 Tage als Planungstage eingetragen werden 
können. 
 
Für Rückfragen steht Ihnen die jeweils für Sie zuständige Verrechnungsstelle zur Verfügung. 
 
 
Fortbildungsangebote für Fachkräfte in kath. Tageseinrichtungen für Kinder 2018 
 
Ab der 28. Kalenderwoche wird das neue Fortbildungsprogramm des Referats Tageseinrichtungen für 
Kinder des Caritasverbands für die Erzdiözese Freiburg versandt. Es steht nach Erscheinen zusätzlich 
wie gewohnt auf der Homepage des Diözesan-Caritasverbands als Datei zur Verfügung. 
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Über das Online-Portal http://www.dicvfreiburg.caritas.de/fortbildungen-kita können Sie sich über Inhalte 
und freie Plätze zu allen Fortbildungen informieren und sich direkt anmelden. 
 
 
 

Pädagogik 
 
Qualifizierungskurse im Programm Elternchance II  
 
Die Weiterqualifizierung im Rahmen des Programms Elternchance II richtet sich an Fachkräfte, die in 
Familienzentren, Eltern-Kind-Zentren, Kitas, Familienbildungsstätten und anderen Einrichtungen der 
Familienbildung tätig sind bzw. mit Familien zusammenarbeiten. Sie beinhaltet Themen wie Bildung in 
der Familie, dialogisches Arbeiten, vorurteilsbewusste Begegnung, Diagnose- und Beratungskompeten-
zen und aufsuchende Elternarbeit. Die Weiterqualifizierung schließt mit einem Zertifikat ab.  
Die Teilnahme ist kostenfrei; es wird lediglich eine Bearbeitungsgebühr von 100 € erhoben. Die 
Verpflegung und Übernachtungskosten werden gestellt; die Reisekosten müssen selbst getragen 
werden.  
 
Weitere Informationen finden Sie in der Anlage „fly_AKF+Elternchance_2017“ sowie auf dieser Seite: 
http://www.konsortium-elternchance.de/ 
 
Dort finden Sie auch Termine und Orte von Qualifizierungskursen für 2018. Ein Tipp: Schauen Sie nicht 
nur nach den Terminen in Baden-Württemberg, sondern ggf. auch in benachbarten Bundesländern. Die 
Kurstermine werden zudem fortlaufend ergänzt. Falls also kein passender Termin verfügbar ist, schauen 
Sie bei Interesse zu einem späteren Zeitpunkt wieder nach. 
 
Bei Fragen zur den Qualifizierungskursen wenden Sie sich bitte an die Projekt-Koordinatorin Franziska 
Feil, Telefon 0228-371877 oder schreiben Sie eine Mail an feil@akf-bonn.de. 
 
 
Ergänzungen Kooperationsordner Kindergarten – Grundschule 
 
Für die Praxis der Zusammenarbeit von Tageseinrichtungen für Kinder und Grundschulen sind neue 
Materialien zur Ergänzung des Kooperationsordners erhältlich. Sie wurden in einer Arbeitsgruppe mit 
Vertreterinnen und Vertretern aus Kindergarten und Grundschule erarbeitet und können kostenfrei 
heruntergeladen werden auf der Seite http://www.kindergaerten-bw.de in der Rubrik Kooperationen im 
Bereich „Material-Kooperation“. 
 
Die Materialien können auch als gedruckte Version über den Onlineshop des Landesinstituts für 
Schulentwicklung zum Selbstkostenpreis von 11 Euro zzgl. Versand bezogen werden: 
 

 Kooperation zwischen Tageseinrichtungen für Kinder und Grundschulen – Sprachliche 
Bildung (KOOP-9, 2017)  
https://shop.ls-bw.de/handreichungen/kooperation-zwischen-tageseinrichtungen-fuer-kinder-und-
grundschulen-sprachliche-bildung.html 
 

 Kooperation zwischen Tageseinrichtungen für Kindern und Grundschulen – Frühe mathemati-
sche Bildung (KOOP-14, 2017) 
https://shop.ls-bw.de/handreichungen/kooperation-zwischen-tageseinrichtungen-fuer-kinder-und-
grundschulen-fruehe-mathematische-bildung.html 
 
 
 
 



Kindergarten-Info 2/2017 

 
VST Heidelberg-Wiesloch – CV für die Erzdiözese Freiburg, Regionalbüro Heidelberg – VST Heidelberg-Weinheim 

 4  

Inklusive Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderungen  
 
Der Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) hat eine Broschüre veröffentlicht zum Thema 
„Inklusive Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung in Kindertagesein-
richtungen“. Die Handreichung ist erhältlich als Download: 
https://www.kvjs.de/fileadmin/publikationen/jugend/Inklusion_Stand_14_03_2017.pdf 
Sie kann kostenfrei auch als Druckexemplar bestellt werden bei Petra Neuhäuser, Telefon 0711 6375-
402 oder per E-Mail an Petra.Neuhaeuser@kvjs.de.  
 
 
 

Sonstiges 
 
UV-Index (Sonnenschutz) 

 
Für ungetrübten Sonnen-Spaß im Sommer ist ein ausreichender Schutz der Haut unerlässlich – 
insbesondere die empfindliche Haut von (Klein-)Kindern muss vor schädlicher UV-Strahlung geschützt 
werden. Auf den Leitungskonferenzen im Frühjahr wurde das Thema ausführlich besprochen und 
Informationsmaterial verteilt. 
 
Wichtiges Entscheidungskriterium für das richtige Verhalten und geeignete Schutzmaßnahmen ist der 
sog. UV-Index. Der UV-Index ist ein international normiertes Maß für die sonnenbrandwirksame 
Bestrahlungsstärke. Je höher der UV-Index ist, desto schneller können bei ungeschützter Haut durch 
UV-Strahlung bedingte gesundheitliche Schäden wie Sonnenbrände auftreten.  
 
Der UV-Index kann im Internet recherchiert werden. Der Deutsche Wetterdienst bietet jedoch auch den 
Service, dass man bei UV-Warnung vormittags eine E-Mail erhält. Hierzu muss man sich für den 
entsprechenden Newsletter anmelden. Informationen zum Abonnement des Newsletters finden Sie hier: 
http://www.dwd.de/DE/service/newsletter/newsletter_node.html 
 
Für Smartphone-Besitzer bietet der Deutsche Wetterdienst auch eine App, die bei Warnungen eine 
entsprechende Meldung aufs Handy schickt. Dies erleichtert die tägliche Entscheidung, ob und welche 
Schutzmaßnahmen erforderlich sind, da nicht aktiv jeden Tag die Vorhersage geprüft werden muss, 
sondern man die Einstellungen in der App so vornehmen kann, dass man ortsgenau und automatisch 
eine Meldung erhält, wenn der zuvor eingestellte kritische Wert überschritten wird. Informationen zu 
diesem Angebot finden Sie hier: 
http://www.dwd.de/DE/service/dwd-apps/dwdapps_node.html 
 
 
Feste sicher feiern 
 
Das Bundeszentrum für Ernährung hat eine Broschüre veröffentlicht zum Thema Hygiene bei Festen. 
Die Leitlinie richtet sich an Veranstalter von gelegentlich stattfindenden, öffentlich zugänglichen 
Veranstaltungen, zu denen auch Feste in kirchlichen Einrichtung gezählt werden können. 
Die Broschüre bietet neben Informationen zu Hygieneanforderungen und Hinweisen zur Umsetzung 
auch Checklisten in Form von Kopiervorlagen.  
Frau Schneider vom Forum Ernährung hat diese Broschüre als pdf-Datei zur Verfügung gestellt zur 
Weitergabe an die Kindertageseinrichtungen. Die Datei ist als Anlage beigefügt und gliedert sich in zwei 
Teile, die allgemeine Leitlinie (Seite 1 bis 42) sowie eine Informationsbroschüre für ehrenamtliche Helfer 
(Seite 42 bis 72).  
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Jetzt geht’s los! Wohin denn bloß? 
Ins Ferienparadies. 
Ja, und wo ist dies? 

Überall, wo wir entspannen: 
in den Bergen, unter Tannen, 
an Meeresufern oder Seen, 

in Parks, wo wir spazieren geh’n. 
Inseln, Bäder, alles recht. 

Nur Autolärm und Stress sind schlecht. 
Erholung können wir gebrauchen. 
In Nichtstun, Ruhe einzutauchen. 
Dann kehren wir wie neu zurück 

zu unserem Heim – ins Alltagsglück.  
(unbekannt) 

 
Mit diesen Worten wünschen wir Ihnen,  

Ihren Familien und Angehörigen  
schöne Ferien und eine erholsame Urlaubszeit! 

 

 
 
 
 

 
 
Verteiler: 
Kindergartenleitungen  
Kindergartenbeauftragte / Kindergartengeschäftsführer(innen) 
Kirchengemeinden 
 

 
 

Anlagen: 
Pressemitteilung BLIKK-Medienstudie 
Amtsblatt Nr. 12/2017 
Beteiligung MAV Ferien 2018 
Flyer Qualifizierungskurs Elternchance 
Leitlinie Feste sicher feiern 
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Ergebnisse der BLIKK Studie 2017 vorgestellt: 

Übermäßiger Medienkonsum gefährdet Gesundheit von Kindern und 

Jugendlichen 

     Drogenbeauftragte fordert mehr „digitale Fürsorge“  

 

Die Möglichkeiten und Chancen der Digitalisierung stehen außer Frage.  Doch die Digitalisierung 

ist nicht ohne Risiko, zumindest dann, wenn der Medienkonsum außer Kontrolle gerät: Die 

Zahlen internetabhängiger Jugendlicher und junger Erwachsener steigen rasant - mittlerweile 

gehen Experten von etwa 600 000 Internetabhängigen und 2,5 Millionen problematischen 

Nutzern in Deutschland aus. Mit der heute vorgestellten BLIKK-Medienstudie werden nun auch 

die gesundheitlichen Risiken übermäßigen Medienkonsums für Kinder immer deutlicher. Sie 

reichen von Fütter- und Einschlafstörungen bei Babys über Sprachentwicklungsstörungen bei 

Kleinkindern bis zu Konzentrationsstörungen im Grundschulalter. Wenn der Medienkonsum bei 

Kind oder Eltern auffallend hoch ist, stellen Kinder- und Jugendärzte weit überdurchschnittlich 

entsprechende Auffälligkeiten fest. 

Dazu die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler: „Diese Studie ist ein 

absolutes Novum. Sie zeigt, welche gesundheitlichen Folgen Kinder erleiden können, wenn sie 

im digitalen Kosmos in der Entwicklung eigener Medienkompetenz allein gelassen werden, ohne 

die Hilfe von Eltern, Pädagogen  sowie Kinder- und Jugendärzten. Für mich ist ganz klar: Wir 

müssen die gesundheitlichen Risiken der Digitalisierung ernst nehmen! Es ist dringend 

notwendig, Eltern beim Thema Mediennutzung Orientierung zu geben. Kleinkinder brauchen 

kein Smartphone. Sie müssen erst einmal lernen, mit beiden Beinen sicher im realen Leben zu 

stehen. Unter dem Strich ist es höchste Zeit für mehr digitale Fürsorge – durch die Eltern, durch 

Schulen und Bildungseinrichtungen, aber natürlich auch durch die Politik.“ 

Unter der Schirmherrschaft der Drogenbeauftragten und mit Förderung des 

Bundesministeriums für Gesundheit hat das Projekt „BLIKK‐Medien“ 5.573 Eltern und deren 

Kinder zum Umgang mit digitalen Medien befragt und gleichzeitig im Rahmen der üblichen 

Früherkennungsuntersuchungen die körperliche, entwicklungsneurologische und psychosoziale 

Verfassung umfangreich dokumentiert. Die Studie geht weit über die üblichen Befragungen zu 

Mediennutzung hinaus.  

 

  Hausanschrift 

Friedrichstraße 108, 10117 Berlin 

Postanschrift 

11055 Berlin 

  Tel +49 (0)30 18441-2241 
  Fax +49 (0)30 18441-4960 

 

 

 

  saskia.solar@bmg.bund.de 
  www.drogenbeauftragte.de 

 

 

Gemeinsame 

Pressemitteilung 
Berlin, 29. Mai 2017 
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Die Ergebnisse wurden heute gemeinsam mit den Studienleitern im Ministerium vorgestellt.  

Dies sind der Direktor des Instituts für Medizinökonomie und medizinische 

Versorgungsforschung der Rheinischen Fachhochschule Köln, Prof. Dr. Rainer Riedel (Arzt für 

Neurologie/Psychiatrie, Psychotherapie) sowie Dr. med. Uwe Büsching, Kinder- und Jugendarzt 

und Vorstandsmitglied des Berufsverbands der Kinder –und Jugendärzte (BVKJ).  

Institutsleiter Prof. Dr. Riedel dazu: „Als Fazit der Studie ergibt sich, dass der richtige Umgang 

mit den digitalen Medien, die durchaus einen berechtigt hohen Stellenwert in Beruf und 

Gesellschaft eingenommen haben, frühzeitig kontrolliert geübt werden soll. Dabei müssen  

soziale und ethische Werte wie Verantwortung, reale Kommunikation, Teamgeist und 

Freundschaft auf allen Ebenen  der Erziehung gefördert werden. Kinder und junge Menschen 

sollen lernen, die Vorteile einer inzwischen globalen digitalen Welt zu nutzen, ohne dabei auf die 

Erlebnisse mit Freunden im Alltag zu verzichten.“ 

Kinderarzt und Vorstandsmitglied des BVKJ, Dr. Büsching zu den Ergebnissen der Studie: „Die 

Sorge der Eltern, ein Kind möge die besten Bedingungen für sein zukünftiges Leben vorfinden, 

gilt ebenso für Kinder- Jugendärzte. Mit vorschneller Verordnung von Ergo- oder Sprachtherapie 

allein lassen sich Gefahren nicht abwenden. Gerade, wenn das Verhalten oder die Entwicklung 

auffällig ist, sollte immer auch ein unangebrachter Umgang der Eltern wie der Kinder mit 

Medien in Betracht gezogen werden. Eine Medienanamnese und eine qualifizierte 

Medienberatung muss zukünftig die Früherkennungsuntersuchungen ergänzen.“ 

 

Die wesentlichen Ergebnisse im Überblick: 

 70 % der Kinder im Kita-Alter benutzen das Smartphone ihrer Eltern mehr als eine halbe 

Stunde täglich. 

 Es gibt einen Zusammenhang zwischen einer intensiven Mediennutzung und 

Entwicklungs-störungen der Kinder 

 Bei Kindern bis zum 6. Lebensjahr finden sich vermehrt Sprachentwicklungsstörungen 

sowie motorisch Hyperaktivität bei denjenigen, die intensiv Medien nutzen 

 Wird eine digitale Medienkompetenz nicht frühzeitig erlernt, besteht ein erhöhtes Risiko, 

den Umgang mit den digitalen Medien nicht kontrollieren zu können 

 

Weitere Informationen zum Thema Internetsucht und zur Studie finden Sie unter 

www.drogenbeauftragte.de 

 

 

 

  

http://www.drogenbeauftragte.de/
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12 E 1302AMTSBLATT
DER ERZDIÖZESE FREIBURG

Freiburg im Breisgau, den 20. Juni 2017

Inhalt: Errichtung der Römisch-katholischen Pfarrei Konstanz Petershausen. –– Beschlüsse der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission des Deutschen Caritasverbandes vom 23. März 2017. –– Inkraftsetzung des Dienstsiegels der Römisch-katholischen Pfarrei
Dielheim St. Cyriak. –– Inkraftsetzung des Dienstsiegels der Römisch-katholischen Kirchengemeinde March-Gottenheim. –– Inkraftsetzung
der Dienstsiegel der Römisch-katholischen Pfarreien: Bötzingen St. Laurentius, Gottenheim St. Stephan, March-Holzhausen St. Pankratius,
March-Hugstetten St. Gallus, March-Neuershausen St. Vinzentius, Umkirch Mariä Himmelfahrt. –– Vorschlag für die Kindergartenferien
2018. –– Direktabrechnung Beihilfe Baden-Württemberg. –– Wohnung für Priester im Ruhestand. –– Sommerseminar Bibel 2017. –– Fort-
bildung für Pfarrsekretärinnen und Pfarrsekretäre. –– Personalmeldungen: Verleihung der Missio canonica. – Anweisung/Versetzung. –
Entpflichtung. – Im Herrn sind verschieden.

Nr. 74

Errichtung der Römisch-katholischen Pfarrei
Konstanz Petershausen

Hiermit errichte ich gemäß can. 515 § 2 CIC unter Auf-
hebung der Pfarreien Konstanz St. Gebhard, Konstanz
Bruder Klaus und Konstanz St. Suso mit Wirkung vom
1. Januar 2018 die Römisch-katholische Pfarrei Konstanz
Petershausen und teile sie dem Dekanat Konstanz (Seel-
sorgeeinheit Konstanz-Petershausen) zu.

Am Status der Kirchen Konstanz St. Gebhard, Konstanz
Bruder Klaus und Konstanz St. Suso ergeben sich hier-
durch keine Änderungen.

Freiburg im Breisgau, den 8. Mai 2017

Erzbischof Stephan Burger

Nr. 75

Beschlüsse der Bundeskommission der Ar-
beitsrechtlichen Kommission des Deutschen
Caritasverbandes vom 23. März 2017

Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion des Deutschen Caritasverbandes hat auf ihrer Sitzung
am 23. März 2017 Beschlüsse gefasst, die Folgendes be-
treffen:

– Pflegezulage in der ambulanten Pflege
Änderungen des Anhangs D und des Anhangs E zur
Anlage 32 zu den AVR

– Verlängerung der Übertragung der Regelungskom-
petenz gemäß § 13 Abs. 6 S. 1, 2. Alt. AK-Ordnung
zur Regelung der Dienstverhältnisse mit Praktikanten
in der Praxisorientierten Ausbildung zum Erzieher und
zum Heilerziehungspfleger von der Bundeskommis-
sion auf die Regionalkommission Nordrhein-Westfalen.

Die Beschlüsse werden in der Verbandszeitschrift „neue
caritas“ in Heft 10/2017 am 6. Juni 2017 in vollem Wort-
laut veröffentlicht.

Die Beschlüsse werden hiermit für das Erzbistum Freiburg
in Kraft gesetzt.

Freiburg im Breisgau, den 31. Mai 2017

Erzbischof Stephan Burger

Nr. 76

Inkraftsetzung des Dienstsiegels der Römisch-
katholischen Pfarrei Dielheim St. Cyriak

Das Dienstsiegel der Römisch-katholischen Pfarrei
Dielheim St. Cyriak wird mit sofortiger Wirkung in Kraft
gesetzt.

Erzbischöfliches Ordinariat

Erzbistum Freiburg
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Nr. 77

Inkraftsetzung des Dienstsiegels der Römisch-
katholischen Kirchengemeinde March-Gotten-
heim

Das Dienstsiegel der Römisch-katholischen Kirchenge-
meinde March-Gottenheim wird mit sofortiger Wirkung
in Kraft gesetzt.

Nr. 78

Inkraftsetzung der Dienstsiegel der Römisch-
katholischen Pfarreien: Bötzingen St. Lauren-
tius, Gottenheim St. Stephan, March-Holzhau-
sen St. Pankratius, March-Hugstetten St. Gallus,
March-Neuershausen St. Vinzentius, Umkirch
Mariä Himmelfahrt

Die Dienstsiegel der Römisch-katholischen Pfarreien
Bötzingen St. Laurentius, Gottenheim St. Stephan, March-
Holzhausen St. Pankratius, March-Hugstetten St. Gallus,
March-Neuershausen St. Vinzentius, Umkirch Mariä Him-
melfahrt werden mit sofortiger Wirkung in Kraft gesetzt.

Nr. 79

Vorschlag für die Kindergartenferien 2018

In Absprache mit dem Diözesan-Caritasverband veröffent-
lichen wir die Ferienvorschläge 2018 für die Katholischen
Kindertagesstätten in der Erzdiözese Freiburg.

Im Rahmen der vom Kindergartenträger festlegbaren Schlie-
ßungstage nehmen die Kindergartenferien den größten
Raum ein. Unsere Vorschläge gehen von 26 festlegbaren
Schließungstagen aus und richten sich als Empfehlungen
an die Kindergartenträger, die entsprechend den örtlichen
Bedürfnissen nach Anhörung des Elternbeirates und der
Mitarbeiterinnen (sowie bei abgeschlossenen Kindergar-
tenverträgen mit politischen Gemeinden im Einverneh-
men mit der politischen Gemeinde) die Schließungstage
festlegen.

Die Zustimmung der Mitarbeitervertretung zur Festlegung
der Schließungstage gemäß § 36 Absatz 1 Nr. 2 MAVO
ist einzuholen.

Werden weniger Schließungstage festgelegt als die Mit-
arbeiterinnen Urlaubsansprüche nach § 32 AVO haben,
muss der restliche Urlaub während des laufenden Betrie-
bes gewährt werden. Dies setzt voraus, dass genügend
pädagogische Mitarbeiterinnen anwesend sind, um das
pädagogische Angebot aufrecht erhalten und die Aufsichts-
pflicht erfüllen zu können.

Darüber hinaus verweisen wir auf das Beratungsangebot
der zuständigen Fachberatung.

Vorschlag (25 Urlaubstage, 26 Schließungstage)

Kindergartenferien   anzurechnende Urlaubstage

Weihnachtsferien
2. bis 5. Januar 2018 4 Arbeitstage

Pfingstferien
22. bis 25. Mai 2018 4 Arbeitstage

Sommerferien
drei Wochen  15 Arbeitstage

Weihnachtsferien
27. und 28. Dezember 2018 2 Arbeitstage

Zu den Vorschlägen werden folgende zusätzliche Hinweise
gegeben:

1. Gründonnerstag ist Arbeitstag. Nach § 9 Absatz 2 AVO
wird am Gründonnerstag ab 12:00 Uhr Arbeitsbe-
freiung unter Fortzahlung der Vergütung gewährt. Der
Kindergartenträger kann dem Kindergartenpersonal für
den verbleibenden halben Arbeitstag am Vormittag
Arbeitsbefreiung oder Freizeitausgleich gewähren.

I

I I

I I

I I
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Der Gründonnerstag wird im Fall der Erteilung von
Arbeitsbefreiung in die Zahl der 26 Schließungstage
mit eingerechnet. Dies ist in unserem Vorschlag zu
Grunde gelegt, so dass sich die Zahl der anzurechnen-
den Urlaubstage auf 25 beläuft.

Im Übrigen sind die Tage, die gemäß § 9 Absatz 2
AVO vom Kindergartenträger grundsätzlich ganztägig
arbeitsfrei zu gewähren sind (Heiligabend, Silvester)
keine Schließungstage im Sinne der Ferienvorschläge;
denn Schließungstage sind nur solche Tage, die vom
Arbeitgeber frei festgelegt werden können.

2. Sofern vom Kindergartenträger zu Beginn des Kinder-
gartenjahres und zu Beginn des neuen Kalenderjahres
ein pädagogischer Planungstag festgelegt wird, sind
dies für die pädagogischen Mitarbeiterinnen Arbeits-
tage. Die Planungstage sind als Schließungstage bei
der Gesamtzahl von 26 Schließungstagen nicht mit
einzurechnen.

Nr. 80

Direktabrechnung Beihilfe Baden-Württem-
berg

Aufgrund gesetzlicher Änderungen wurden einige An-
tragsformulare der Beihilfe Baden-Württemberg überar-
beitet. Die Änderungen erfolgten aufgrund gesetzlicher
Vorgaben sowie aus Gründen der Verdeutlichung und Klar-
stellung. Diese neuen Formulare ermöglichen eine direk-
te Kommunikation der Beihilfestellen mit dem Leistungs-
erbringer, wodurch Ablehnungen verringert und Fragen
zu Rechnungsstellungen direkt geklärt werden können.

Die überarbeiteten Vordrucke sind auf der Homepage des
Landesamtes für Besoldung und Versorgung Baden-
Württemberg unter „Vordrucke“(Vordrucknummern 3a,
3b und 3c) abrufbar.

Nr. 81

Wohnung für Priester im Ruhestand

Im Pfarrhaus der Pfarrei St. Blasius in Wyhl, Dekanat
Endingen-Waldkirch, steht für einen Priester im Ruhestand
eine Wohnung zur Verfügung. Mithilfe in der Seelsorge
in Absprache ist erwünscht.

Anfragen sind erbeten an das Kath. Pfarramt St. Martin
Sasbach a. K., 79361 Sasbach a. K., Tel.: (0 76 42)
9 07 86 11, bernhard.schneider@am-litzelberg.de.

Nr. 82

Sommerseminar Bibel 2017

„ ... nur eine Rose als Stütze“ (Hilde Dormin)

Termin: 4. bis 9. September 2017

Ort: St. Peter, Exerzitienhaus und Bildungs-
stätte Maria Lindenberg

Veranstalter: Institut für Pastorale Bildung Freiburg

Link: http://www.ipb-freiburg.de/va1

Nr. 83

Fortbildung für Pfarrsekretärinnen und Pfarr-
sekretäre

„Kühler Kopf im heißen Alltag“

Termin: 4. bis 6. Oktober 2017

Ort: Freiburg, Karl Rahner Haus

Veranstalter: Institut für Pastorale Bildung Freiburg

Link: www.ipb-freibug.de/va2

Nr. 84

Verleihung der Missio canonica

Herr Weihbischof Dr. Michael Gerber verlieh am 5. Mai
2017 im Auftrag des Erzbischofs den nachfolgend genann-
ten Lehrkräften die Urkunde über die Missio canonica zur
Erteilung von katholischem Religionsunterricht in der
Erzdiözese Freiburg:

Amend Charlotte; Arapovic Dajana; Asal Katrin; Auer
Irina; Baumbusch Isabel; Baumgartner Stephanie; Baur
Ann-Kathrin; Bayer Christina; Bayer Francesca; Beeck
Christian; Behringer Matthias; Bendel Bernhard; Ber-
berich Martina; Bing Sarah; Bohn Linda; Bohn Theresa;
Borsch Ameli; Braun Alexandra; Bruder Michael;
Bücheler Samanta; Busch Raphaela; Butscher Corina;
Chavillie Corina; Dambach Katharina; Di Feo Sara;
Dittmann Annika; Ditzel Rebekka; Dohms Kira; Dold
Ramona; Dolk Julian; Doran Julia; Dresel Robin; Ebel
Niklas; Echle Beate; Effler Kristina; Eichin Sigrun;
Eisenbeis Marianne; Engler Andreas; Escher-Fritz
Desirée; Ettwein Carmen; Feil Fabienne; Fischer Anna;
Fischer Elisabeth; Freund Monika; Führinger Lena;
Fünfgeld Caroline; Gehrig Annkathrin; Geist Hannah;
Giesick Constanze; Glatt Thomas; Gleichauf Carolin;
Göser Mirjam; Gornik Claudia; Grabowski Claudia;

Mitteilungen

Personalmeldungen
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Gretschel Jannis; Grieshaber Sophie; Gröll Sophia;
Gschwender Maria; Haaf Franziska; Hagmann Nadine;
Hanser Nadine; Hees Christian; Heeß Julia; Heizmann
Kerstin; Helm-Höbler Saskia; Henrix Mirjam; Herm
Anne-Kathrin; Himmelsbach Katharina; Hohaus Sandra;
Huber Alexa; Hüsen Julia; Hug Simone; Hupfer Elisabeth;
Jegle Martin; John-Court Jasmin; Junghardt  Johannes;
Kappert Mirjam; Keilbach Valentina; Keulen Friederike;
Klefenz Eva; Köhler Sarah; Köhler Ulrike; König Viola;
Konradt Vincent; Kopf Kathrin; Kostinek Nathalie,
Krajinovic Tijana; Kühn Donate; Kunert Katharina;
Kunter Isabelle; Kurschus Marius; Lamadé Sonja; Latus
Christina; Lehmann Stefanie; Leppert Daniela; Ludwig
Christian; Luft Florian; Lurker Sandra; Maier Katharina;
Maier Simone; Maxand Anna Karina; Mechler Maren;
Merkle Martina; Merzig Anne; Michael Marion; Möh-
ringer Annika; Müller Renate; Müller Veronika; Neu-
becker Lena; Neumann Britta; Nitz Silke; Oberreiter Anna;
Opel Katrina; Orant Laura; Papenfuß Ramona; Philipp
Barbara; Platzer Annika; Popp Ina; Quiniones Cindy;
Rastetter Karin; Rath Tina; Ratter Katharina; Rauber
Regina; Rederer Daniel; Reichenbach Sarah; Rimmele
Anna-Maria; Rittemann Johannes; Ritzmann Anna;
Romanov Helena; van Ross Nicole; Roth Sebastian;
Ruckenbrod Jana; Ruder Katharina; Ruttekolk Philine;
Saglio-Trombone Anna-Maria; Sauter Ramona; Schaaf
Karola; Schaaf Katrin; Schaaf Kristina; Schäfle Nadine;
Scharte Felix; Schätzle Désirée; Schill Manuela; Schirmer
Melanie; Schlichter Alexander; Schlosser Anna; Schmidt
Brigitte; Schmidt Hanna; Schmidt Lena; Schmiedel
Christina; Schmieg Julia; Schneider Hanna; Schneider
Johannes; Schneider Selina; Schneidereit Anja; Schubert
Anna-Sophie; Schubert Johannes; Schwenk Jasmin; See-
höfer Nicole; Seigel Isabell; Siminski Ulrike; Söder Eva-
Maria; Spinner Ann-Katrin; Spitz Katharina; Stabenau
Anna; Stader Rebecca; Starke Benjamin; Stauder-Linkesch
Jutta; Stehlin Silke; Stock Kathrin; Stollenwerk Sarah;
Sturm Franziska; Thielen Susanne; Thomas Christian;

Thür-Boxheimer Marieke; Tiemesmann Sonja; Tietz
Sabrina; Tran Kathrin; Tucher Eva-Maria; Urbainczyk
Sandra; Vetter Ann-Katrin; Volk Rebecca; Voltz Franziska;
Vukelic Julia; Wagenmann Lisa; Wagner Anna-Charlotte;
Wasner Simon; Weeber Judith; Weht Marina; Weier Jessica;
Welsch Stefanie; Wespel Florin; Wetzel Carolin; Wieland
Silke Magdalena; Willa Patricia; Wisser Sarah; Witte Lara;
Wolf Svenja; Wolk Silvia; Wunsch Lisa Marie; Wunsch
Theresa; Wurster Julia; Zehrer Luzia; Zenz Evelin; Ziegler
Annemarie; Zimmermann Annika; Zwick Katharina.

Anweisung/Versetzung

1. Okt.: P. Daison Thaikkattil Chacko TOR, Wutöschingen,
als Vikar in die Seelsorgeeinheit Weil a. Rh., De-
kanat Wiesental

Entpflichtung

Kooperator P. Waldemar Janzer SAC wird mit Ablauf des
30. September 2017 von seinen Aufgaben als Kooperator
in der Seelsorgeeinheit Weil a. Rh., Dekanat Wiesental,
entpflichtet.

Im Herrn sind verschieden

16. Mai: Bischof em. Dr. h. c. Emil Stehle, Konstanz,
† in Konstanz

28. Mai: Don Antonio Bottoni, Singen, † in Singen

8. Juni: P. Karl Weich SJ, Mannheim, † in Mannheim

9. Juni: Prof. em. Dr. Carl Merkel, Eichstätt, † in Eichstätt



Kath. Kirchengemeinde ______________, den _____________
_______________________
_______________________
_______________________

An die
MAV
_______________________
_______________________
_______________________

Zustimmung bei Angelegenheiten der Dienststelle gem. § 36 Abs. 1 Ziff. 2 und 3 MAVO
(Mitarbeitervertretungsordnung)
Schließungstage im Kath. Kindergarten __________________________________

Name und Adresse des Kindergartens

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bitten wir um Ihre Zustimmung bzgl. der Festlegung der Schließungstage für das Kalenderjahr
2018.

Die Schließungstage sollen folgendermaßen festgelegt werden:

von: bis:

Weihnachtsferien:

Osterferien:

Pfingstferien:

Sommerferien:

Herbstferien:

Weihnachtsferien:

am:

Betriebsausflug:

Planungstage:

Sonstiges:

Die Angabe von Planungstagen und sonstigen Tagen dient nur der Information und sind nicht
Bestandteil des Zustimmungsverfahrens gemäß § 36 Abs. 1 Ziff. 2 und 3 MAVO.

Sollten Sie innerhalb einer Woche nach Zugang dieses Schreibens keine Einwendungen erhoben
haben, gehen wir von Ihrer Zustimmung aus.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

_______________________________
Pfarrer/Kindergartenbeauftragte/-geschäftsführer



Weiterqualifizierung  
Elternbegleiter_in

ESF-Bundesprogramm 
Elternchance II – Familien früh für Bildung gewinnen
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Erfahrungen. 

„Die Weiterbildung hat meine Art und Weise verändert, 
auf Mütter und Väter zuzugehen. Ich habe weniger  
Vorbehalte aufgrund von Äußerlichkeiten und vertraue 
stärker in die Kompetenzen von anderen. Den Begleit- 
prozess sehe ich als kreatives Miteinander. Unter- 
schiedliche Sichtweisen und Lebenswelten kann ich  
als Bereicherung und nicht als Konflikt erleben.  
Das spüren die Eltern und öffnen sich zunehmend.“

Frau Beat-Jäkel, Erzieherin und  
Elternbegleiterin, Kita St. Augustinus, NRW

Das Trägerkonsortium.

Sechs bundesweit tätige Träger der Familienbildung 
haben im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) die Weiter- 
bildung Elternbegleiter_in entwickelt und bieten sie an:

www.konsortium-elternchance.de

Kontakt und Beratung.

Weitere ausführliche Informationen zur Anmeldung, 
Termine und Veranstaltungsorte erfahren Sie unter 

Die Qualifizierung „Elternbegleiter_in“ wird im Rahmen des Programms „Elternchance II – 
Familien früh für Bildung gewinnen“ durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend und den Europäischen Sozialfonds gefördert.

Arbeitsgemeinschaft für 
katholische Familienbildung e.V. 
Franziska Feil
feil@akf-bonn.de
Telefon 02 28 / 37 18 77
www.akf-bonn.de/elternbegleitung

Bianca Müller
bianca.mueller@ 
familienbildung-deutschland.de
Telefon 02 11 / 4 49 92 18
www.familienbildung-deutschland.de



Für viele Mütter und Väter sind Sie bereits zentrale  
Ansprech- und Vertrauensperson, wenn es um Fragen  
zur Entwicklung, Förderung und Erziehung ihrer Kinder 
geht. Nun möchten Sie Ihre Fähigkeiten und Kenntnisse  
in der Zusammenarbeit mit Eltern zusätzlich erweitern 
und Mütter und Väter angemessen erreichen.

Das geht über das Bundesprogramm „Elternchance II – 
Familien früh für Bildung gewinnen“, das pädagogische 
Fachkräfte zu Elternbegleiter_innen weiterbildet.  
Das Programm möchte das große Einflusspotenzial der 
Familien nutzen und die Kompetenzen von Eltern stärken, 
insbesondere solcher, die selbst wenig positive Bildungs- 
erfahrungen haben.

Elternbegleiter_innen können …

Wer kann Elternbegleiter_in werden?
Die Weiterqualifizierung richtet sich an haupt- und  
nebenberufliche Fachkräfte der Familienbildung und 
angrenzender Arbeitsbereiche, die z. B. in Kindertages- 
stätten, Familienzentren, Jugendamt, Schulsozialarbeit, 
Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen tätig sind.

Dauer und Kosten.

Die Kurse bestehen aus drei Blöcken (zwei Blöcke à  
vier und ein Block à fünf Tage, hinzu kommen Reflexions-
treffen und die Durchführung eines Praxisprojekts).
Die Teilnahme an der Weiterqualifizierung sowie Unter- 
kunft und Verpflegung sind kostenlos. Es wird eine  
Bearbeitungsgebühr in Höhe von 100,– Euro erhoben.

Termine und Anmeldung.

Eine kontinuierlich aktualisierte Terminliste finden  
Sie auf unserer Homepage  
www.konsortium-elternchance.de

Anmelden können Sie sich über den folgenden Link 
www.bewerbung-elternbegleitung.de/konsortium 
(Bei Anbieterauswahl / Bearbeiter_in bitte AKF oder  
Kath. BAG anklicken!)

Inhalte der Weiterqualifizierung  
„Elternbegleiter_in“.

Bildung im Kindesalter

»	 Voraussetzung von Bildungsprozessen
»	 Bildung im Alltag / Bildungsbereiche in der Kindheit
»	 Bildungsübergänge
»	 Ungleiche Bildungschancen
»	 Bildungsinstitutionen / Bildungssysteme

Fallverstehen und Elternbegleitung

»	 Theorie zu Beratung und Kommunikation
»	 Rolle und Haltung der Elternbegleiter_innen
»	 Wirksame Elternberatung
»	 Vernetzte Elternarbeit
»	 Reflexion, Präsentation und Vernetzung

Familie: Partnerschaftlichkeit und Wohlergehen

»	 Lebenslagen und Lebenswelten von Familien 
»	 Wandel der partnerschaftlichen Arbeitsteilung
»	 Kindliche Entwicklung und Eltern-Kind-Beziehung
»	 Erziehungsalltag und handlungsorientierte Hilfen

… eine dialogische  
	 Haltung einnehmen

… Elternkompetenz stärken

… Schulwahl begleiten

… wertschätzend  
	 auf Familien eingehen

… Eltern gezielt erreichen und unterstützen

… innovative Familienbildung etablieren

… bei Bildungsfragen kompetent beraten 

… Erziehungspartnerschaft verbessern

… Potenziale in den  
	 Familien fördern

… Kindern den bestmöglichen Start geben

… interkulturelle Kompetenzen  
			   einbringen
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VORBEMERKUNG

An wen richtet sich diese Leitlinie? 
Die vorliegende Leitlinie richtet sich grundsätzlich an Veran-
stalter und Organisatoren von gelegentlich stattfindenden, 
öffentlich zugänglichen Festveranstaltungen, zum Beispiel 
Vereins-, Sport-, Straßen- oder Dorffeste, Feste in kirchlichen 
Einrichtungen, in Kindertagesstätten, in Schulen oder an ähnli-
chen Veranstaltungsorten, für die typisch ist, dass insbesondere 
Privatpersonen die Herstellung von Speisen und Getränken 
sowie deren Ausgabe übernehmen.

Die Veranstalter solcher Feste sind in der Regel keine Lebens-
mittelunternehmer im Sinne des Lebensmittelrechts und nicht 
zur umfänglichen Einhaltung der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 
über Lebensmittelhygiene verpflichtet. Es gibt jedoch keine pau-
schale Einordnung. Über die Anwendung der Verordnung (EG) 
Nr. 852/2004 können folglich nur die Behörden vor Ort nach 
Einzelfallprüfung entscheiden.

Darüber hinaus wendet sich die Leitlinie auch an Lebensmit-
telunternehmer, die regelmäßig und gewerblich in festen oder 
mobilen Betriebsstätten tätig sind und dabei zeitlich befristet auf 
Festen Lebensmittel abgeben. Sie fallen grundsätzlich in den An-
wendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 852/2004. Für solche 
Unternehmer ist diese Leitlinie als ergänzende Information zu 
bereits bestehenden und anerkannten Branchen-Leitlinien  
(zum Beispiel DEHOGA „Leitlinie für eine Gute Hygienepraxis in 
der Gastronomie“, BGN „Leitlinie für eine Gute Lebensmittelhy-
gienepraxis – Eigenkontrollen in ortsveränderlichen Betriebsstät-
ten“) zu verstehen. 
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Warum wurde sie entwickelt?

Ziel ist es, die Versorgung mit sicheren Speisen 
auf allen Arten von öffentlich zugänglichen Fes-
ten zu gewährleisten. Lokal oder regional werden 
jedoch oft unterschiedliche praktische Anforderun-
gen gestellt, die die Festveranstalter verunsichern. 
In Abstimmung mit Behördenvertretern aus der Le-
bensmittelüberwachung und den Mitgliedsverbän-
den der Bundesarbeitsgemeinschaft für Hauswirt-
schaft wurde die vorliegende Empfehlung „Feste 
sicher feiern“ entwickelt. Sie wurde im Wege des 
nationalen Verfahrens zur Prüfung von Leitlinien 
für Gute Verfahrenspraxis unter Koordination des 
Freistaats Bayern geprüft und von allen Bundes-
ländern anerkannt. Sie kann somit als „Leitlinie“ 
gelten, die den bundesweit abgestimmten Konsens 
zwischen Behörden und Praktikern bezüglich  
„Guter Hygiene- beziehungsweise Verfahrenspra- 
xis bei Festen“ beschreibt.

Welchen Nutzen haben Sie als 
Veranstalter von dieser Leitlinie?

Jeder, der Lebensmittel herstellt, behandelt oder 
in Verkehr bringt, haftet unabhängig von den 
lebensmittelrechtlichen Vorschriften zivil- und straf-
rechtlich dafür, wenn es zu Gesundheitsfolgen bei 
Gästen durch nicht sichere Produkte kommt. 

Diese Leitlinie richtet sich explizit an Festveran-
stalter und bietet einen Orientierungsrahmen, 
der Hygienerisiken minimiert und dennoch den 
Aufwand in Sachen Hygienemanagement bei der 
Festorganisation praktikabel hält. Die Leitlinie be-
schreibt einen Hygienestandard, der Voraussetzung 
für ausreichende Lebensmittelsicherheit ist. Bei 
angemessener Umsetzung können Veranstalter so 
die Verantwortung dafür übernehmen, dass die 
abgegebenen Speisen und Getränke sicher sind.

Vor allem Veranstalter, die nicht in den Anwen-
dungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 
fallen, haben mit dieser Leitlinie den Vorteil, dass 
ihnen die wichtigen Grundlagen der „Guten Hy
gienepraxis“ als Empfehlung vermittelt werden.  
Sie umfasst Unterlagen, mit denen zum Beispiel  
die ehrenamtlichen Helfer über die grundlegenden 
Hygieneregeln anschaulich informiert werden 
können. Ferner enthält die Broschüre wichtige 
praktische Hinweise, zum Beispiel bezogen auf 
geeignete, bedingt geeignete beziehungsweise 
nicht empfehlenswerte Lebensmittel und ihre 
Bezugsquellen.
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VORWORT

Für öffentlich zugängliche Feste gibt es vielfältige Anlässe. Einige 
davon sind in der nebenstehenden Abbildung 1 zusammengestellt.  
Unverzichtbar sind ein vielfältiges und leckeres Speisen- und Ge-
tränkeangebot und der gesellige Verzehr. Damit alle Gäste gesund 
bleiben, muss die Verpflegung sicher sein. Dies gelingt am ehesten, 
indem ein angemessener Hygienestandard eingehalten wird. 

Die vorliegende Veröffentlichung will weder Feste abschaffen  
noch sie verbieten. Ganz im Gegenteil: Sie will die lebendige 
Festkultur fördern und Sie als Veranstalter dahingehend unter
stützen, ein geeignetes Speisen- und Getränkeangebot auszu
wählen, erforderliche Kontrollen angemessen und planvoll durch- 
zuführen und ihre ehrenamtlichen Helfer zu wichtigen Hygiene- 
und Infektionsschutzmaßnahmen anzuleiten. Denn Sie als Veran-
stalter tragen die Verantwortung dafür, dass keine Personen nach 
dem Verzehr der Produkte zu Schaden kommen. 

Erklären Sie das auch Ihren Helfern. Wenn alle Beteiligten entspre-
chend handeln, können Sie einen ausreichenden Hygienestandard 
gewährleisten, bei dem die Lebensmittelsicherheit nicht dem Zufall 
überlassen bleibt. Darum geht es in dieser Schrift. Scheuen Sie 
sich bei Unklarheiten nicht, die für Sie zuständige überwachende 
Behörde anzurufen und um Rat zu fragen.

Diese Leitlinie besteht aus zwei Veröffentlichungen: dem vorlie
genden DIN-A4-Heft für Sie als Veranstalter und einer Kompakt
information zur Hygieneunterweisung Ihrer ehrenamtlichen 
Helfer. Das Veranstalterheft enthält Hilfestellungen, um die 
erforderlichen Rahmenbedingungen für eine gute Hygienepraxis 
bei der Festorganisation sicherzustellen. Mit Hilfe der Checklisten 
und Kopiervorlagen im Anhang (auch zum Herunterladen und 
Ausdrucken) können Sie bequem und Schritt für Schritt Ihr Fest 
organisieren und erforderliche Kontrollen durchführen. 

LIEBE FESTVERANSTALTER UND ORGANISATOREN! 
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▲ Abb.1: Internetsuchergebnisse für den Begriff „Feste feiern“ 

Die Kompaktinformation für ehrenamtliche Helfer enthält die erforderlichen 
Hygiene- und  Infektionsschutzregeln, die alle Beteiligten anwenden sollen.  
Sie können damit Ihre ehrenamtlichen Helfer in Sachen Lebensmittelsicherheit 
und Hygiene unterweisen. Der Fünferpack, den Sie im Medienshop unter  
www.ble-medienservice.de bestellen können, hat die Bestell-Nr. 0364. 

Viel Erfolg und Spaß beim Feiern wünschen Ihnen  
das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) und  
die Bundesarbeitsgemeinschaft für Hauswirtschaft e. V. (BAG-HW)

Checklisten und Kopiervorlagen zum kostenfreien Download:
Geben Sie diesen Link in ihren Browser ein:  
http://www.ble-medienservice.de/3438-feste-sicher-feiern
Geben Sie dann bitte das Password: „download“ ein. Sie finden eine ZIP-Datei mit den 
Checklisten und Kopiervorlagen zum Herunterladen, Speichern und Ausdrucken.
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KOPIERVORLAGE 1/2

Nr. Aufgabe Wer erledigt  
die Aufgabe?

Bis wann? Erledigt am:

1.13 am Getränkestand ggf. einen Hinweis auf das Jugendschutzgesetz 
zum Alkoholausschank   anbringen, zum Beispiel: Keine Abgabe von 
Bier, Wein, Sekt an Kinder und  Jugendliche unter 16 Jahren

1.14 ausreichende Anzahl von Toiletten sowie eine gesonderte  Toilette 
für Mitarbeiter mit Handwaschbecken und Beleuchtung organisie­
ren (ggf. eine mobile Toilettenanlage,  z. B. Toilettenwagen ordern)

1.15 Verkaufsstand/Partyzelt besorgen, Anforderungen an den Fuß­
boden des Verkaufsstandes/Zeltes beachten

1.16 ggf. ausreichende Beleuchtung sicherstellen

1.17 Musikanlage, Verstärker, Lautsprecher und Stromanschluss dafür 
organisieren

1.18 ggf. Tische und Bestuhlung, Geschirr organisieren

1.19 für Handwaschgelegenheiten sorgen, Umgang mit schmutzigem 
Geschirr regeln und ggf. die Möglichkeit für das Waschen von 
 Lebensmitteln (Obst/Gemüse) regeln

1.20 Aufbau und Abbau organisieren

1.21 bei der Feuerwehr über die Vorschriften zum Brandschutz informie­
ren und ggf. Feuerlöscher aufstellen

1.22 ggf. GEMA­Anmeldung durchführen (in der Regel ist der  Musik­ 
 einsatz nur bei Privatveranstaltungen GEMA­frei. Wenn bei einer 
öffentlichen Veranstaltung Musik zum Einsatz kommt, informieren 
Sie sich bitte rechtzeitig, ob diese GEMA­pflichtig ist und mit wel­
chen Kosten zu rechnen ist. Infos unter www.gema.de)

1.23 Bei größeren Veranstaltungen empfiehlt es sich, bei einem Träger 
der deutschen Wohlfahrtspflege, z. B. beim Arbeiter­Samariter­ 
Bund, beim Deutschen Roten Kreuz, bei der Malteser­ oder Johan­
niter­Unfallhilfe zu fragen, ob Einsatzkräfte bei dem Fest präsent 
sein können

1.24 Sonstiges:

2.0 Speisen und Getränke

2.1 Die ehrenamtlichen Helfer rechtzeitig vor dem Fest z. B. auf der 
Organisationsbesprechung über die „Gute Hygienepraxis“ und 
Tätigkeitsverbote nach dem Infektionsschutzgesetz bei Festen 
unterrichten (Inhalte: Helferheft 0364 „Feste sicher feiern“)

2.2 Helferlisten (Auf­/Abbau, Durchführung) in Umlauf geben 

2.3 Liste für Lebensmittelspenden in Umlauf geben

2.4 geeignete Lebensmittel (vgl. Tabelle 1: „Geeignete, bedingt geeig­
nete und nicht empfehlenswerte Lebensmittel“), Getränke, Kaffee 
usw. einkaufen

3
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KOPIERVORLAGE 1/3

Nr. Aufgabe Wer erledigt  
die Aufgabe?

Bis wann? Erledigt am:

2.5 evtl. Brötchen, Kuchen, Grillfleisch etc. beim Bäcker, Metzger 
 bestellen

2.6 evtl. Geschirr, Gläser, Besteck, Kaffeekannen besorgen 

2.7 Zubehör besorgen: Servietten, Müllbeutel, Küchentücher, Spüllap-
pen, Putzlappen, Spülmittel, Putz- und Reinigungsmittel, Toiletten-
papier, Einweghandtücher etc. 

2.8 Kopiervorlage 5: Checkliste Wareneingang kopieren, Mappe für  
z. B. Lieferscheine, Quittungen vorbereiten

2.9 Preislisten für Getränke vorbereiten

2.10 Kühl- und Tiefkühlgeräte rechtzeitig vorab aufstellen und einschal-
ten, damit beim Einlagern die erforderlichen  Mindesttemperaturen 
erreicht sind (s. Kopiervorlage 6: Temperaturkontrolle Kühltheken, 
Kühlgeräte)

2.11 Kopiervorlage 7: Temperaturkontrolle kühlpflichtige Lebensmittel 
kopieren

2.12 Kopiervorlage 8: Temperaturkontrolle heiße Speisen kopieren

2.13 Kasse, Wechselgeld und Verzehrbons besorgen

2.14 Kopiervorlage 9: Reinigungsplan Toiletten kopieren

2.15 Sonstiges:

3.0 Öffentlichkeitsarbeit

3.1 ggf. Aktionen, Spiele oder Ähnliches planen, Zubehör  besorgen

3.2 ggf. Ehrengäste einladen

3.3 ggf. Presse informieren

3.4 Sonstiges:

1
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KOPIERVORLAGE 1/1

Checkliste Veranstaltungsorganisation

Veranstaltung: Datum: 

Ort, Adresse:  

Name des Festverantwortlichen:

Organisation: 

Telefon: E-Mail:

Adresse:

Beginn der Veranstaltung:                      Uhr Ende der Veranstaltung:                      Uhr

Nr. Aufgabe Wer erledigt  
die Aufgabe?

Bis wann? Erledigt am:

1.0 Veranstaltung allgemein:

1.1 Kosten kalkulieren und Finanzierung sicherstellen

1.2 Angebot/Genehmigung für die Nutzung des Veranstaltungsortes 
bei der Gemeinde- oder Stadtverwaltung, ggf. bei privaten Grund-
stücksbesitzern und bei Nachbarn einholen 

1.3 wenn es sich doch um eine gewerbliche Veranstaltung  handelt: 
beim Gewerbeamt rechtzeitig anmelden

1.4 abklären, ob ausreichender Versicherungsschutz  
(z. B. Schadenshaftpflicht) besteht

1.5 ggf. Sicherheitspersonal engagieren

1.6 Kontakt mit der Lebensmittel überwachenden Behörde aufnehmen 
und das Fest ggf. anzeigen. (Das Amt kann Sie hinsichtlich Ihrer 
Anforderungen beraten oder Ihnen Kontakte zu anderen Veranstal-
tern, die bereits ähnliche Feste durchgeführt haben, vermitteln.). 

1.7 Informieren Sie sich bei der Gemeinde-/Stadtverwaltung,  
ob und wenn ja welche Ruhezeiten einzuhalten sind und  
ob weitere Aspekte (z. B. Straßensperrung bei Straßenfesten, 
Fluchtwege) zu berücksichtigen sind

1.8 Abfallentsorgung mit dem zuständigen Abfallentsorgungsunter-
nehmen klären

1.9 Zugang für einen Trinkwasseranschluss sicherstellen, Trinkwasser-
schläuche organisieren und die Abwasserbeseitigung sicherstellen

1.10 Zugang für Stromanschluss und entsprechende Kapazitäten ein-
richten

1.11 Ggf. eine Getränkeausschankanlage organisieren, beim Verleiher 
über die Handhabung und Reinigung der Anlage informieren  
(Reinigungsnachweis muss vorhanden sein)

1.12 beim Ausschank alkoholischer Getränke: 
bei der zuständigen Behörde erkundigen, ob – je nach Art der 
 Veranstaltung – eine vorübergehende Gaststättenerlaubnis nach 
§12 Gaststättengesetz oder eine Gaststättengestattung zu bean-
tragen ist

8

Welche Folgen haben Hygienefehler  
und was können Sie vorbeugend tun?

Hygienefehler beim Umgang mit Lebensmittel können zu einer 
schnellen Vermehrung und zur Übertragung von Krankheitser-
regern führen. Werden damit behaftete Lebensmittel auf einem 
Fest verzehrt, kann infolgedessen eine große Personenanzahl 
auf einmal erkranken. Für empfindliche Personengruppen, ins-
besondere ältere, immungeschwächte Menschen, Schwangere, 
Kleinkinder und Säuglinge können Lebensmittelinfektionen im 
schlimmsten Fall lebensbedrohlich sein. 

Als Veranstalter sind Sie dafür verantwortlich, dass alle auf ihrer 
Veranstaltung abgegebenen Speisen und Getränke sicher, das 
heißt gesundheitlich unbedenklich, sind. Es dürfen keine Perso-
nen nach dem Verzehr der angebotenen Produkte zu Schaden 
kommen. Dafür haftet jeder zivil- und strafrechtlich, der Lebens-
mittel herstellt, behandelt oder in Verkehr bringt. Prüfen Sie, ob 
Ihre Veranstaltung beispielsweise durch eine Vereinshaftpflicht-
versicherung rechtlich ausreichend abgesichert ist.

Mehrere Hundert lebensmittelbedingte Krankheitsausbrüche 
werden jährlich in Deutschland amtlich registriert. Das Speisen- 
und Getränkeangebot bei Festen und Veranstaltungen ist nach-
weislich immer wieder daran beteiligt. Als Ursachen gelten vor 
allem Hygienefehler beim Umgang mit Lebensmitteln, beispiels-

weise unzureichende Händehygiene, ungenügende Kühlung, un-
zureichendes Heißhalten und eine fehlende oder unzureichende 
Erhitzung. Ziel ist es, Hygienefehler auf Festen zu vermeiden und 
eine ausreichende Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten.

Wie planen Sie ihr Fest erfolgreich?

Planen Sie Ihre Veranstaltung in einem angemessenen Rahmen. 
Überlegen Sie sich, was Sie und Ihre Helfer gut bewältigen 
können. Die Kopiervorlage 1: Checkliste Veranstaltungsorgani-
sation im Anhang zeigt Ihnen, woran Sie denken sollten. Es hat 
sich bewährt, eine Aufgabenverteilung (siehe Kopiervorlage 2 im 
Anhang) vorzunehmen sowie Verantwortlichkeiten und Aufgaben 
schriftlich festzuhalten. 

Folgende Punkte sind dabei besonders wichtig:
•	 Legen Sie den Termin fest, reservieren Sie den Veranstal-

tungsort und organisieren Sie alles, was damit zusammen-
hängt (zum Beispiel Genehmigung nach dem Gaststättenge-
setz, Trinkwasseranschluss, Abfallentsorgung, eventuell Toilet-
tenwagen, Spülmobil).

•	 Rufen Sie zur Mitarbeit auf, zum Beispiel über Aushänge. 
•	 Legen Sie fest, welche geeigneten Speisen mitgebracht 

werden dürfen.

Kopiervorlage 1: Checkliste Veranstaltungsorganisation (Seiten 30–32)
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KOPIERVORLAGE 2

Aufgabenverteilung

Planungstreffen: Datum: 

Name der Veranstaltung: Datum:

Ort, Adresse:  

Name des Festverantwortlichen:

Organisation: 

Telefon: E-Mail:

Was ist zu erledigen? Wer kümmert sich 
darum?
(Name, Vorname)

Bis wann zu  
erledigen?
(Datum)

Erledigt am
(Datum)

Unterschrift

5
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KOPIERVORLAGE 3

Teilnehmerliste – Hygiene- und Infektionsschutzunterweisung

Geplante Veranstaltung: Datum: 

Ort, Adresse:  

Name des Festverantwortlichen:

Telefon: E-Mail:

Referent:

Ort: Datum:

Schulungsinhalte:

Teilnehmeranzahl:

Vor- und Nachname
(Bitte in Druckbuchstaben angeben)

Unterschrift

6
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KOPIERVORLAGE 4

Helferliste als Aushang

Einsatzbereich (z. B. Grill):

Veranstaltung: Datum:

Ort, Adresse:  

Name des Festverantwortlichen:

Telefon: E-Mail:

Name Telefon und E-Mail Einsatz am  
(Datum)

Uhrzeit  
von/bis

Tätigkeiten* an früherer  
Hygiene- 
unterwei- 
sung teilge-
nommen?  
ja/nein

* Mithilfe vor dem Fest wird benötigt am ________________ : z. B. für Standaufbau, Transport von Geräten, Beschaffung von Zubehör

* Mithilfe beim Fest am ________________ : z. B. Warenannahme, Speisenausgabe, Kaffee-, Getränkeausschank, Bonverkauf/Kasse, Spülen, Spiele/
Aktionen, Brötchen belegen, Grill, Fritteuse, Abbau

9

Kopiervorlage 2: Aufgabenverteilung (Seite 33) Kopiervorlage 3: Teilnehmerliste – Hygiene- und 
Infektionsschutzunterweisung (Seite 34)

Kopiervorlage 4: Helferliste als Aushang (Seite 35)

•	 Planen Sie eine Organisationsbesprechung mit allen ehren-
amtlichen Helfern und sorgen Sie dafür, dass alle Beteiligten 
die wichtigsten Infektionsschutz- und Hygieneregeln ken-
nenlernen und gewissenhaft anwenden. Sie finden diese ge-
kennzeichnet mit* in diesem Heft und in der Kompaktinforma-
tion für Helfer. Notieren Sie auf einer Liste Datum, Inhalt der 
Unterweisung und Namen der Teilnehmer. Als Vorlage können 
Sie die Kopiervorlage 3: Teilnehmerliste – Hygiene- und Infek-
tionsschutzunterweisung der Helfer im Anhang nutzen. Lassen 

Sie die Teilnehmer unterschreiben, dass sie dabei waren, und 
nehmen Sie dieses Dokument als Beleg zu Ihren Festorganisa-
tionsunterlagen. Anderenfalls unterweisen Sie Ihre Helfer vor 
Festbeginn im Rahmen einer Standbegehung.

•	 Erstellen Sie einen Helfereinsatzplan mit den Namen der-
jenigen, die während der Veranstaltung Speisen und Getränke 
verkaufen, spülen, grillen, Bons verkaufen und so weiter. (ver-
gleiche Kopiervorlage 4: Helferliste als Aushang im Anhang). 
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TABELLE 1:	BEISPIELE FÜR GEEIGNETE, BEDINGT GEEIGNETE UND NICHT ZU EMPFEHLENDE LEBENSMITTEL 	
	 AUF FESTEN

Geeignete Lebensmittel Bedingt geeignete  
Lebensmittel

Nicht zu empfehlende 
Lebensmittel

Lebensmittelgruppe die von nicht fachkundigen 
Privatpersonen zubereitet und 
gespendet werden können  
bei ausreichenden Kühl- bzw. 
Heißhaltemöglichkeiten auf dem 
Fest

die nur von fachkundigen Per-
sonen1) oder Fachbetrieben 
bezogen und angeboten werden 
sollten  
bei ausreichenden Kühl- bzw. 
Heißhaltemöglichkeiten auf dem 
Fest

die für die Abgabe auf Festen 
nicht geeignet sind

Fleisch- und Wurstwaren, 
Geflügel, Geflügelteile, Wild

Schinkenbrötchen,  
Wurstkonserven

rohes Fleisch zur Abgabe in ge-
gartem Zustand  
(z. B. Grillfleisch), vorgebrühte 
Würstchen, gegarte Hackfleisch
erzeugnisse (z. B. Frikadellen,  
Cevapcici)

Speisen mit Hackfleisch oder 
Fleisch, Geflügel, Geflügelteile, 
Wild, das nicht vollständig durch-
gegart wurde  
(z. B. Mettbrötchen, Roastbeef, 
rohe Bratwürste, Entenbrust)

Fisch, Fischwaren,  
Schalen- und Krustentiere

pasteurisierte oder gekochte 
Fischwaren, Räucherware

frisch gefangener Fisch, Krabben 
oder lebende Muscheln 

roher Fisch, Krebse, Weichtiere 
und Erzeugnisse daraus  
(z. B. Sushi, Feinkostsalate mit 
rohen Muscheln oder frischen 
Krustentieren)

Feinkostsalate, Salate, Dips Feinkostsalate ohne bzw. mit in-
dustriell hergestellter Mayonnaise  
(z. B. Kartoffelsalat, Nudelsalat, 
Aioli), Blattsalate mit separatem 
Dressing, geraspelte Salate mit 
Essig-Öl-Marinade

Feinkostsalate mit selbst herge-
stellter, roheihaltiger Mayonnaise 
oder Speisen, die rohes Ei ent-
halten

Backwaren durchgebackene Kuchen,  
auch Obstkuchen, herzhafte Back-
waren, Kleingebäck

Feine Backwaren  
(z. B. Torten und Kuchen mit nicht 
durchgebackener Füllung oder 
Frischobst-Auflage)

Backwaren, deren Füllungen, 
Auflagen oder Glasuren rohe 
Bestandteile von Eiern enthalten

Teige Teige aus Backmischungen ohne 
rohe Eier

Teige mit pasteurisiertem Ei zum 
Abbacken auf Festen  
(z. B. Waffeln)

Roheihaltige Teige  
(z. B. für Stockbrot)

Desserts und Speiseeis Desserts ohne rohe Eibestandteile  
(z. B. Rote Grütze, Kochpud-
ding, Quarkspeise mit Früchten, 
Schichtspeise, Schokoladen-
creme), Fruchtsorbet ohne Rohei 
und Milcherzeugnisse

Speiseeis ohne rohe Eibestand
teile zum Beispiel mit pasteuri-
siertem Flüssigei

Desserts und Speiseeis mit Be-
standteilen von rohen Eiern  
(z. B. Tiramisu; Mousse au 
Chocolat, klassisch zubereitet)

Milch und Milchprodukte pasteurisierte Milch, H-Milch, 
Joghurt, Kräuterquark,  
Frischkäse, schnittfester Käse, 
Hartkäse und pflanzliche 
Brotaufstriche, Weichkäse aus 
pasteurisierter Milch

Rohmilch, Erzeugnisse  
mit roher Milch,  
z. B. Rohmilchweichkäse

Obst und Gemüse frisches Obst und Gemüse, Obst-
salat, Rohkostsalate, gewaschene 
Blattsalate mit separatem Dres-
sing

zerkleinerte Blattsalate mit 
separatem Dressing

Speisen mit nicht durcherhitzten 
Sprossen; gefrorene Beeren, die 
vor dem Verzehr nicht ausrei-
chend erhitzt wurden

1) als fachkundig gelten insbesondere Personen mit einer Ausbildung in einem Lebensmittelberuf oder in der Hauswirtschaft                                            
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Welche Speisen sind für Feste geeignet?*

In manchen Speisen vermehren sich Krankheitserreger eher als 
in anderen. Dazu zählen insbesondere Speisen, die zum Beispiel 
rohe Eier, rohes Fleisch oder rohen Fisch enthalten. Sie gelten als 
anfällig für ein unkontrolliertes Bakterienwachstum und müssen 
deshalb fachgerecht zubereitet sowie ausreichend und lückenlos 
gekühlt oder erhitzt werden, damit nichts passiert. Das ist aber 
bei einer normalen Festorganisation kaum möglich. Nicht fach-
lich ausgebildeten Personen kann man dies nicht zumuten. 
Solche Lebensmittel sollten daher besser nur durch fachkundige 
Personen oder professionelle Anbieter wie Catering-Firmen  
oder Lieferdienste auf Festen angeboten werden. Diese kön
nen außerdem die erforderlichen Kühl- beziehungsweise Heiß
halteeinrichtungen mitbringen. 

Privatpersonen ohne besondere Fachkunde im Lebensmit-
telbereich sollten für Feste sicherheitshalber nur Speisen 
mitbringen, die nicht anfällig sind für einen mikrobiellen 
Verderb, oder solche, die vollständig durcherhitzt sind. In der 
linken Spalte von Tabelle 1 sind Lebensmittelbeispiele dafür 
aufgeführt. Geeignet sind nur Speisen, die als Zutaten ins-
besondere zum Beispiel keine rohen Eier, kein rohes Fleisch, 
keinen rohen Fisch, keine rohen Krustentiere, keine Rohmilch 
und keinen Rohmilchweichkäse enthalten, oder solche, die 
durcherhitzt wurden – zum Wiedererwärmen auf dem Fest. 
Hat eine Privatperson allerdings eine Ausbildung in einem 
Lebensmittelberuf absolviert, gilt sie als fachkundig und kann 
auch Lebensmittel wie frischen Fisch oder Grillfleisch auf dem 
Fest zubereiten.

Was ist bei der Herstellung der Speisen zu 
beachten?*

•	 Sauberkeit: Alle Räume, in denen Speisen für Vereins- und 
Straßenfeste zubereitet werden, sowohl die private Küche als 
auch die Räume am Veranstaltungsort, müssen sauber sein. 
Gleiches gilt auch für Arbeitsflächen, Geräte und Geschirr. 
Während der Zubereitung dürfen sich in den Räumen weder 
Tiere noch kranke Personen aufhalten.

•	 Einwandfreie Zutaten: Nehmen Sie für die Herstellung 
von Speisen nur qualitativ einwandfreie Lebensmittel, deren 
Mindesthaltbarkeitsdatum oder Verbrauchsdatum nicht ab-
gelaufen ist. Das ist wichtig, da die Speisen beim Verpacken, 
Transportieren, Umpacken und Bereitstellen kurzzeitig ohne 
Kühlung sein können. Das überstehen nur Speisen, die frisch 
sind!

•	 Trinkwasser: Es darf nur Wasser in Trinkwasserqualität zur 
Zubereitung von Lebensmitteln, zum Händewaschen und für 
die Reinigungsarbeiten verwendet werden. Saubere, lebens-
mittelechte Kanister, die mit frischem Trinkwasser gefüllt wur-
den, sind erlaubt.

•	 Nur kurze Zeit lagern: Bereiten Sie die Speisen kurz vor dem 
Fest zu, möglichst erst am Tag der Veranstaltung. 

•	 Zügig arbeiten: Verarbeiten Sie die Lebensmittel zügig und 
kühlen Sie Lebensmittel, die gekühlt werden müssen, mög-
lichst durchgängig.

•	 Trennen: Verarbeiten Sie tierische und pflanzliche Lebensmit-
tel getrennt voneinander, zum Beispiel auf unterschiedlichen 
Schneidebrettern. Trennen Sie auch „unreine“ und „reine“ Ar-
beiten wie Gemüse putzen und Dessert rühren.
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•	 Durchgaren: Garen Sie heiße Speisen vollständig durch.  
Bringen Sie nur Lebensmittel zum Fest mit, die Sie zuvor für  
2 Minuten auf mindestens 70 °C im Inneren erhitzt haben.

•	 Schnell abkühlen: Füllen Sie größere Mengen heißer Gerich-
te zum schnelleren Abkühlen in flache Gefäße um. Decken Sie 
sie ab und stellen Sie diese kühl. Je schneller die Speisen ab-
kühlen, desto weniger Keime können sich vermehren.

•	 Nur abgekühlte Zutaten mischen: Lassen Sie gekochte 
Speisenkomponenten (zum Beispiel Kartoffeln, Nudeln, Reis) 
auf Kühlschranktemperatur abkühlen, ehe sie diese mit an
deren Zutaten (zum Beispiel Schinkenwürfeln) mischen und 
daraus Feinkostsalate herstellen.

•	 Verwenden Sie zum Frittieren nur geeignete Fette oder 
Speiseöle.

•	 Frittieren Sie bei maximal 175 °C Fetttemperatur und nur 
solange, bis die Lebensmittel eine goldgelbe Farbe aufweisen. 

•	 Entfernen Sie regelmäßig Lebensmittelreste und Schweb-
stoffe aus dem Fett.

•	 Wechseln Sie das Frittierfett sofort bei sichtbaren oder 
geruchlichen Abweichungen wie Schäumen oder ste-
chend-beißendem Geruch. Dunkle Verfärbungen und ein auf-
steigender bläulicher Rauch deuten darauf hin, dass das Frit-
tierfett verdorben ist. Eine weitere Verwendung ist nicht mehr 
zulässig.

•	 Reinigen Sie Spüle, Arbeitsflächen und Arbeitsgeräte regel-
mäßig zwischen den einzelnen Arbeitsschritten gründlich mit 
heißem Wasser und Spülmittel und trocknen Sie die Flächen 
mit einem sauberen Küchentuch oder Einwegtuch.

•	 Saubere Wischlappen & Co: Alle Reinigungsutensilien wie 
Wischlappen, Trockentücher und so weiter müssen sauber 
sein, das heißt bei mindestens 60 °C gewaschen worden sein. 
Beim Fest selbst sollten Sie Einwegtücher verwenden. 

Wie sollen die Speisen transportiert und 
gelagert werden?*

•	 Rundum verpacken: Alle Lebensmittel müssen gut und rund-
herum verpackt werden. Das gilt auch für lose Lebensmittel 
wie frische Brötchen und trockene Kuchen. 

•	 Lebensmittelechtes Material: Das Verpackungsmaterial und 
die Transportbehältnisse müssen lebensmittelecht und hygie-
nisch sauber sein. 

•	 Kein Bodenkontakt: Auch in der Verpackung dürfen Lebens-
mittel nicht direkt auf dem Boden liegen. 

•	 Ausreichend kühlen: Die meisten Speisen und Getränke, die 
gekühlt werden müssen, dürfen beim Transport und bei der 
Lagerung nicht wärmer als 7 °C werden. Tiefgekühlt müssen 
sie durchgängig bei -18 °C aufbewahrt werden. Kurzfristige 
Abweichungen um 3 °C sind erlaubt. Bei einer Temperaturab-
weichung von mehr als 3 °C nach oben sind Speisen und Ge-
tränke, die zum Beispiel Milch oder frisches Obst enthalten,  
zu verwerfen.

•	 Ausreichend heiß halten: Warme Speisen müssen während 
des Transports immer mindestens 65 °C warm sein.  

•	 Saubere Fahrzeuge: Das Fahrzeug muss sauber sein. Wäh-
rend des Transports dürfen sich keine Tiere darin aufhalten. 
Die Lebensmittel dürfen nicht im Fußraum des Fahrzeugs 
transportiert werden.
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KOPIERVORLAGE 5

Lebensmittel/ 
Speise 

hergestellt von:
(Name/Vorname)

angeliefert 
um:  
(Uhrzeit)

a) frisches  
Aussehen

b) MHD nicht  
abgelaufen

hergestellt 
am:

ausreichend  
verpackt
(rundum)

a) TK –18 °C
 (bis max. –15 °C)

b) gekühlt < 7 °C
 (bis max. 10 °C)

c) erhitzt ≥ 65 °C
 (bis min. 60 °C)

 anderenfalls  
keine Annahme

Unterschrift/
Kürzel

Checkliste Warenannahme

Veranstaltung am: Ort: 

Name der Veranstaltung:  

Name des Verantwortlichen (Name, Vorname):

Telefon: E-Mail:

Beginn der Veranstaltung: Uhr    Ende der Veranstaltung: Uhr   

13

Wie führt man Wareneingangskontrollen 
durch?*

Einen weiteren wichtigen Beitrag zur Lebensmittelsicherheit 
leisten Wareneingangskontrollen (siehe Kopiervorlage 5 im 
Anhang). Halten Sie Ihre Helfer dazu an, einen Qualitätscheck für 
alle angelieferten Speisen durchzuführen und nur einwandfreie 
Lebensmittel anzunehmen, die die folgenden Kriterien erfüllen: 

•	 Frischecheck: Die Speisen sehen frisch aus. Fragen Sie: 
Wurden sie am selben Tag oder am Tag zuvor hergestellt ? 

•	 Bei Produkten in Fertigpackungen ist das Mindesthaltbar-
keits- oder Verbrauchsdatum nicht abgelaufen.

•	 Verpackungscheck: Die Speisen sind abgedeckt oder gut ver-
packt. Die Verpackung ist unbeschädigt. 

•	 Temperaturcheck: Überzeugen Sie sich, dass gekühlte und 
heiße Lebensmittel tatsächlich ausreichend gekühlt oder heiß 
genug angeliefert werden. Messen Sie im Zweifelsfall die Tem-
peratur und schreiben Sie sie auf. Die Höchstlagertemperatu-
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ren für gekühlte und tiefgekühlte Lebensmittel können Sie der 
Tabelle 2 auf Seite 15 und der Kopiervorlage 7 im Anhang ent-
nehmen. Weicht die Temperatur um mehr als 3 °C davon ab, 
nehmen Sie die Speisen lieber nicht an. Die Temperaturanfor-
derungen für heiße Lebensmittel finden Sie in Kopiervorlage 8  
im Anhang.  
Die Solltemperatur für heiß angelieferte Speisen beträgt 65 °C. 
Bei kurzfristiger geringfügiger Abweichung bis auf 60 °C für  
15 Minuten im Kern, können Sie die Speisen nacherhitzen. 
Anderenfalls nehmen Sie diese nicht an. 

Erfüllen die Speisen einen oder mehrere der genannten Punkte 
nicht, weisen Sie sie zurück. Notieren Sie für spätere Nachfragen, 
welche Speisen Sie aus welchem Grund nicht annehmen konn-
ten. 

Sammeln Sie außerdem Lieferscheine, beispielsweise vom 
Metzger, der das Grillfleisch liefert, sowie weitere Quittungen  
von Großeinkäufen oder Lieferanten und/oder Originaletiketten.  
Auf diese Weise können Sie später nach dem Fest noch rückver-
folgen, woher diese Lebensmittel stammen. 

Haben Sie noch ungeöffnete verpackte Lebensmittel von vor- 
hergehenden Festen (zum Beispiel Bockwürstchen in Dosen oder 
Gläsern, Ketchup, Senf, Süßwaren wie Fruchtgummi) übrig und 
wollen diese mit anbieten, überzeugen Sie sich, dass die Waren 
sachgerecht gelagert wurden, das Mindesthaltbarkeitsdatum 
nicht abgelaufen ist und die Ware eine einwandfreie Qualität 
aufweist.
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WARENEINGANGSKONTROLLE UND
TEMPERATURMANAGEMENT

Kopiervorlage 5: Checkliste Warenannahme (Seite 36)
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KOPIERVORLAGE 6

Temperaturkontrolle Kühltheken, Kühlgeräte

Veranstaltung: Datum: 

Ort, Adresse:  

Name des Festverantwortlichen:

Telefon: E-Mail:

Name(n) der Helfer:

Solltemperatur Kühlgeräteeinstellung: 4 °C bis max: 7 °C*; Solltemperatur Tiefkühlgeräte: mindestens –18°C 
Maßnahmen 
• bei Abweichung um bis zu 3 °C nach oben: Nachregeln der Temperatur, Einbringen von zusätzlich tiefgefrorenen Kühlakkus oder 

 Umlagern der Speisen
• Abweichung von mehr als 3 °C nach oben: Speisen und Getränke, die zum Beispiel Milch oder frisches Obst enthalten, verwerfen

Station
(z. B. Grill-
stand)

Lebensmittel Temperaturkontrolle 1 (vor Beginn des Festes)

Messwert Soll: Messwert Ist: Uhrzeit Unterschrift 

1

2

3

4

5

Station
(z. B. Grill-
stand)

Lebensmittel Temperaturkontrolle 2 (während des Festes)

Messwert Soll: Messwert Ist: Uhrzeit Unterschrift 

1

2

3

4

5

* Ausnahmen bilden frische Fischereierzeugnisse, die bei annähernd Schmelzeistemperatur (0 bis 2 °C) zu lagern sind

9
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KOPIERVORLAGE 7

Temperaturkontrolle kühlpflichtige Lebensmittel

Veranstaltung: Datum: 

Ort, Adresse:  

Name des Festverantwortlichen:

Telefon: E-Mail:

Name(n) der Helfer:

Höchsttemperaturen für die meisten gekühlten Lebensmittel: maximal 7 °C, TK-Produkte: maximal –18 °C 
Abweichende Höchsttemperaturen gelten für: • Speiseeis zum Ausportionieren: maximal –12 °C, • rohen Fisch und rohe Meerestiere:  
bei annähernd Schmelzeistemperatur 0–2 °C, • loses Hackfleisch (Thekenware) und frisches Geflügelfleisch: 4 °C, • Getränke, die Milch 
oder frisches Obst enthalten: 8 °C, • kühlpflichtige Milchprodukte wie Joghurt maximal: 10 °C 
Maßnahmen 
• bei Abweichung um bis zu 3 °C nach oben: Nachregeln der Gerätetemperatur, Einbringen von zusätzlich tiefgefrorenen Kühlakkus oder 

Umlagern der Speisen
• Abweichung von mehr als 3 °C nach oben: Speisen und Getränke, die zum Beispiel Milch oder frisches Obst enthalten, verwerfen

Station
(z. B. Grill-
stand)

Lebensmittel Temperaturkontrolle 1 (vor Beginn des Festes)

Messwert Soll: Messwert Ist: Uhrzeit Unterschrift 

1

2

3

4

5

Station
(z. B. Grill-
stand)

Lebensmittel Temperaturkontrolle 2 (während des Festes)

Messwert Soll: Messwert Ist: Uhrzeit Unterschrift 

1

2

3

4

5
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KOPIERVORLAGE 8

Temperaturkontrolle heiße Speisen

Veranstaltung: Datum: 

Ort, Adresse:  

Name des Festverantwortlichen:

Telefon: E-Mail:

Name(n) der Helfer:

Solltemperatur für zubereitete Lebensmittel und heiße Speisen, die gekühlt angeliefert und wieder erhitzt werden: Kerntemperatur mindestens  
70 °C für 2 Minuten. Die Speisen müssen sichtbar dampfen.
Solltemperatur bei heiß gehaltenen Lebensmitteln: 65 °C im Inneren
Maßnahmen: Bei kurzfristiger, geringfügiger Temperaturabweichung (bis auf 60 °C für höchstens 15 Minuten) erhitzen Sie die Speisen nach. 
Anderenfalls müssen Sie die Speisen verwerfen. 
Messen mit einem Bratenthermometer: Das Thermometer muss sauber sein. Es wird in der Mitte eingestochen.
Augenscheinliche Kontrolle des Garzustands: Schweine- bzw. Geflügelfleisch ist gar, wenn es beim Anschneiden im Kern grau bzw. weiß aussieht.

Station
(z. B. Grill-
stand)

Lebensmittel Temperaturkontrolle 1 (vor Beginn des Festes)

Messwert Soll: Messwert Ist: Uhrzeit Unterschrift 

1

2

3

4

5

Station
(z. B. Grill-
stand)

Lebensmittel Temperaturkontrolle 2 (während des Festes)

Messwert Soll: Messwert Ist: Uhrzeit Unterschrift 

1

2

3

4

5

14

Wie führt man Temperaturkontrollen durch?*

Bei nicht ausreichend gekühlten oder erhitzten Lebensmitteln 
besteht die Gefahr, dass sich eventuell vorhandene Krankheits-
erreger vermehren und nach dem Verzehr Krankheiten auslösen 
können. Halten Sie erforderliche Kühl- und Erhitzungstempera-
turen deshalb ein, kontrollieren Sie stichprobenhaft ebenso die 
Temperatur der Kühlgeräte. Messen Sie mit einem Einstech- 
oder Bratenthermometer bei heißen Speisen die Temperatur, 
bevor Sie diese ausgeben. Gegebenenfalls erhitzen Sie diese 
nach. So können Sie gewährleisten, dass nur ausreichend heiße 
Speisen abgegeben werden. Stehen keine Kühleinrichtungen zur 
Verfügung, dürfen keine kühlpflichtigen Lebensmittel abgegeben 
werden. 

Bei Lebensmitteln, die gekühlt oder heißgehalten werden müs-
sen, ist die Gefahr größer, dass etwas passiert. Je weniger Sie 
von diesen Lebensmitteln auf dem Fest anbieten, umso weniger 
müssen Sie kontrollieren. Wenn Sie zum Beispiel nur Kaffee, ste-
rilisierte Kaffeesahne in Portionsverpackungen, Kaltgetränke und 
durchgebackenen, trockenen Kuchen verkaufen oder verteilen, 
können Sie auf Kontrollen komplett verzichten.

Sollten Gäste nach dem Fest erkranken, werden Sie als Ver-
anstalter des Festes befragt, welche Lebensmittel es gab, wie 
diese gelagert wurden und ob Ihre Helfer sorgfältig gearbeitet 
haben. Sorgen Sie deshalb dafür, dass Ihre Helfer durchgeführte 
Messungen protokollieren. Sie können dafür die im Anhang 
abgedruckten Kopiervorlage 6: Kühltheken, Kühlgeräte, die 
Kopiervorlage 7: Temperaturkontrolle kühlpflichtiger Lebensmit-
tel und die Kopiervorlage 8: Temperaturkontrolle heiße Speisen 
einsetzen. Bei nachträglichen Beschwerden oder im schlimmsten 
Fall bei haftungsrechtlichen Forderungen nach Erkrankungen 

können Sie damit belegen, dass Sie Ihr Möglichstes getan haben, 
um Hygienefehlern vorzubeugen. 

Wie kalt müssen gekühlte Lebensmittel sein?*

Bei  Kühlschranktemperaturen wachsen die meisten Krankheits-
erreger nur langsam. Ein Verderb lässt sich dennoch nicht ver-
hindern. Tabelle 2 zeigt, welche Höchstlagertemperaturen für 
gekühlte und tiefgekühlte Lebensmittel vorgeschrieben sind. 
Kümmern Sie sich darum, dass diese Temperaturen möglichst 
durchgehend eingehalten werden. Sind Kühlgeräte zu warm, 
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Kopiervorlage 6: Temperaturkontrolle Kühltheken, 
Kühlgeräte (Seite 37)

Kopiervorlage 7: Temperaturkontrolle kühlpflichtige 
Lebensmittel (Seite 38)

Kopiervorlage 8: Temperaturkontrolle heiße Speisen  
(Seite 39)
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TABELLE 2:	HÖCHSTLAGERTEMPERATUREN FÜR ZU KÜHLENDE UND TIEFGEFRORENE LEBENSMITTEL  
	 (nach DIN 508/20121) und Leitlinie Einzelhandel 20062))

Kühlbedürftige Lebensmittel Beispiel Höchstlagertemperatur

Tiefkühlprodukte 1)  -18 °C oder darunter

Speiseeis in Fertigpackungen 1)  -18 °C oder darunter

Speiseeis zum Ausportionieren 1) Eis zur Abgabe als Bällchen  -10 ° C bis -12 °C

frische Fischereierzeugnisse 1) roher Fisch und rohe Meerestiere bei annähernd  
Schmelzeistemperatur 0 bis 2 °C

Hackfleisch, Thekenware 2) loses Hackfleisch  +4 °C

frisches Geflügelfleisch 1) Hähnchenkeulen, -brust  +4 °C

Fleischzubereitungen, frisches Fleisch 1) Mett, Tatar  +7 °C

roheihaltige Lebensmittel 1) Lebensmittel, die rohes Ei enthalten  
wie Mousse au Chocolat, Tiramisu

 +7 °C

Fischereierzeugnisse (mariniert, gesäuert, 
geräuchert) 1)

Sahneheringsfilets, Matjes, geräucherte Fo-
rellenfilets, geräucherter Lachs in Scheiben

 +7 °C

Backwaren mit nicht durcherhitzten Füllun-
gen oder Auflagen 1)

Frankfurter Kranz, Sahnetorten, Kuchen mit 
Frischobst

 +7 °C

geschnittenes rohes Gemüse und zerklei-
nertes Obst 1)

geschnittene Äpfel, Möhren, Gurke +7 °C

Getränke, die Milch oder frisches Obst 
enthalten 1) 

Bananenmilch, Smoothie +8 ° C

Feinkostsalate 1) Kartoffelsalat, Nudelsalat, Couscoussalat  +7 °C

Konsummilch, pasteurisiert; UHT-Milch, 
geöffnet 1)

Trinkmilch, Kaffeesahne in angebrochener 
Verpackung

 +8 °C

kühlpflichtige Milchprodukte (z. B. Sauer-
milchprodukte, Sahne, Butter, Käse1))

Joghurt, Sahne, Saure Sahne, Frischkäse 
und Käseaufschnitt

+8 °C bis +10 ° C

regulieren Sie die Temperatur nach und bestücken Sie Lebensmit-
tel gegebenenfalls zusätzlich mit eingefrorenen Kühlakkus.  
Lagern Sie zu kühlende Speisen immer im Kühlschrank, transpor-
tieren Sie sie in einer Kühltasche mit zum Beispiel Kühlakkus und 
lagern Sie sie bis zur Ausgabe auch auf dem Fest gekühlt. 

Wann sind Kühltheken und Kühlgeräte  
kalt genug?*

•	 Rechtzeitig aufstellen: Bevor Kühlgeräte nach einem Trans-
port genutzt werden können, müssen sie einige Stunden 
stehen, damit sich das Kältemittel sammeln kann. Außerdem 
dauert es nach dem Anschalten einige Stunden, bis die ge-
wünschte Temperatur erreicht wird.

•	 Schatten für Kühlgeräte: Schützen Sie die Kühlgeräte vor 
Sonneneinwirkung und sorgen Sie dafür, dass sie im Schatten 
stehen. 

•	 Kalt genug einstellen: Auf einem Fest werden Kühlgeräte 
oft geöffnet. Daher sollte die Temperatur niedriger eingestellt 
werden als eigentlich nötig. Stellen Sie den Kühlschrank zum 
Beispiel auf 4 °C ein, damit die für viele Lebensmittel erforder-
lichen 7 °C erreicht werden.

•	 Genügend Kühlakkus einfrieren und rechtzeitig wech-
seln: Frieren Sie Kühlakkus für Kühltaschen in ausreichender 

Menge auf Vorrat rechtzeitig ein und denken Sie daran, 
diese regelmäßig auszutauschen. Setzen Sie bevorzugt Elek
trokühlboxen ein.

•	 Gerätetemperatur messen: Messen Sie die Gerätetempe-
ratur, bevor Sie Lebensmittel hineinstellen. Gemessen wird in 
der unteren Mitte des Gerätes nahe an der Rückwand.  
In Kühlgeräten sollte die Temperatur zwischen 4 °C und 7 °C 
liegen, in Gefriergeräten soll sie -18 °C betragen.
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Wie geht man mit heißen Speisen um?*

•	 Garen Sie insbesondere rohes Fleisch, Frischfisch und Geflü-
gel vor der Abgabe vollständig durch. Das gilt insbesondere 
für Grillgut wie Bratwürste, Steaks und so weiter. Die Kern-
temperatur im Inneren sollte für 2 Minuten mindestens 70 °C 
betragen. 

•	 Warme Speisen, die gekühlt zum Fest transportiert wurden, 
müssen auf mindestens 70 °C wieder erhitzt werden. Diese 
Temperatur muss auch innen erreicht und über mindestens  
2 Minuten gehalten werden. Suppen müssen sprudelnd auf
gekocht werden.

•	 Warme Speisen, die heiß zum Fest transportiert wurden, 
müssen durchgängig auf 65 °C heiß gehalten werden. Sie 
müssen sichtbar dampfen. Wird die vorgegebene Temperatur 
nicht erreicht, können Sie bei kurzfristiger, geringfügiger Tem-
peraturabweichung (bis auf maximal 60 °C für höchstens 15 
Minuten) nacherhitzen. Anderenfalls müssen Sie die Speisen 
verwerfen.

•	 Achten Sie darauf, dass auch durchgegartes Grillgut bei ei-
ner Temperatur von 65 °C im Inneren heißgehalten wird. Das 
Beiseitelegen abseits der glühenden Kohlen auf dem Grillrost 
hat in der Regel zur Folge, dass im Grillgut bei geringeren 
Temperaturen als 65 °C optimale Bedingungen für eine Keim-
vermehrung entstehen. Das darf nicht sein.

•	 Messen Sie die Kerntemperatur stichprobenhaft mit einem 
Bratenthermometer, bevor Sie die Lebensmittel ausgeben. 
Achten Sie dabei darauf, die Speisen in der Mitte so einzu-
stechen, dass Sie die Temperatur auch tatsächlich im Kern 
bestimmen. Sie dürfen außerdem nur mit einem sauberen 
Thermometer messen. Reinigen Sie dieses vor erneutem Ge-
brauch.

•	 Sofern Sie kein Thermometer zur Hand haben, prüfen Sie den 
Garzustand augenscheinlich im Inneren. Schweine- bezie-
hungsweise Geflügelfleisch ist durchgegart, wenn es beim An-
schneiden im Kern grau beziehungsweise weiß aussieht. Der 
austretende Fleischsaft ist farblos und klar.

•	 Geben Sie heiße Speisen möglichst sofort aus. Anderenfalls 
halten Sie diese bei einer Kerntemperatur von 65 °C warm. 
Die Warmhaltezeit sollte insgesamt längstens 3 Stunden be- 
tragen.

Was ist sonst noch beim Grillen und Frittieren 
zu beachten?*

Beim Grillen:
•	 Nehmen Sie Fleischstücke und Würstchen zum Grillen immer 

nur nach Bedarf aus der Kühlung. 
•	 Verwenden Sie unterschiedliche Grillzangen und verschiede-

nes Geschirr für rohes und gegartes Fleisch.

Beim Frittieren:
•	 Tauschen Sie das Fett nach 12 Stunden Betriebsdauer aus 

beziehungsweise dann, wenn ein Teststäbchen (erhältlich im 
Fachhandel für Laborbedarf) den Fettwechsel anzeigt. Bei 
mehrtägigen Festen wechseln Sie das Frittierfett täglich.
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Worauf sollte man bei der Speisenabgabe 
achten?*
 
•	 Lebensmittel abschirmen: Schützen Sie die Lebensmittel  

vor ungewollten Fremdeinflüssen. Vermeiden Sie insbesonde-
re, dass sie angefasst, angehustet, angeniest oder anderweitig 
verunreinigt werden, oder dass sich zum Beispiel Insekten 
darauf niederlassen können. Eine offene Präsentation ist unhy-
gienisch.

•	 Geschützt präsentieren: Zeigen Sie die Speisen zum Bei- 
spiel in einer Theke, die zur Besucherseite hin mit einem 
Spuckschutz aus Glas oder Kunststoff versehen ist. Anderen-
falls stellen Sie die Lebensmittel auf die Theke und decken 
Sie diese mit Hauben oder Folie ab. Oder aber Sie stellen 
unverkäufliche Musterspeisen auf Tellern vor sich aus oder 
Sie zeigen Fotos davon. Die Verkaufsware bewahren Sie dann 
zum Beispiel auf rückwärtigen Tischen in Kunststoffboxen mit 
Deckeln oder Hauben oder in Kühlgeräten auf. 

•	 Kühlung gewährleisten: Lagern Sie zu kühlende Lebensmit-
tel immer bis zur Abgabe abgedeckt im Kühlschrank oder in 
Kühlboxen. Bieten Sie kühlpflichtige Speisen nicht ungekühlt 
an. Abhängig von der Umgebungstemperatur können sich die 
Speisen schnell so sehr erwärmen, dass sich vorhandene Bak-
terien in großem Maße vermehren können. Haben Sie keine 
Kühltheke, präsentieren Sie den Gästen wie oben beschrieben 
Musterspeisen oder Abbildungen davon. Ist das Fest vorbei, 
entsorgen Sie die Musterspeisen. 
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SPEISEN- UND GETRÄNKEABGABE
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•	 Speisenausgabe mit ausreichend Abstand: Erlauben Sie 
keine Selbstbedienung bei unverpackten Speisen, sondern 
portionieren Sie diese aus. Sorgen Sie für einen ausreichen-
den Abstand zwischen Ausgabetisch und Gast. Vergrößern Sie 
beispielsweise mit einer Sitzbank vor dem Ausgabetisch den 
Abstand derartig, dass die Lebensmittel nicht angefasst, ange-
hustet oder angeniest werden können. 

•	 Sauber portionieren kurz vor der Abgabe: Portionieren Sie 
die Speisen immer erst kurz vor dem Servieren mit sauberen 
Messern, Löffeln oder Pizzaschneidern.

•	 Hygienisch ausgeben: Fassen Sie verzehrfertige Lebensmit-
tel und Speisen sowie Geschirrinnenflächen nicht direkt mit 
den Händen an, sondern verwenden Sie dazu Vorlegebesteck, 
Zangen, Tortenheber, Einweghandschuhe, Plastik- oder Pa-
piertüten.

•	 Falls Sie Fingerfood reichen, achten Sie darauf, dass Ihre 
Gäste dieses hygienisch einwandfrei entnehmen können, zum 
Beispiel als Spieße, in Papierförmchen oder mit Sticks. Legen 
Sie Servietten bereit.

•	 Keine Speisenrücknahme: Einmal ausgegebene Speisen neh-
men Sie weder zurück noch geben Sie diese erneut aus. Das 
gilt auch für Speisen, die schon einmal auf dem Büffet gestan-
den haben.

•	 Haftungsausschluss: Weisen Sie per Aushang darauf hin, 
dass für Unverträglichkeiten durch Zusatzstoffe oder Allergene 
keine Haftung übernommen wird.

•	 Reste: Vollständig durchgegarte oder durchgebackene Spei-
sen können Sie an die Helfer verteilen. Ungekühlt angebotene 
Musterspeisen und Speisereste müssen Sie entsorgen. 
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Was ist bei der Getränkeabgabe zu beachten?

Kunststoffflaschen anstelle von Glas: Um Glasbruch vorzu
beugen, nutzen Sie bei der Getränkeabgabe vorzugsweise Kunst-
stoffflaschen. Anderenfalls achten Sie auf möglichen Glasbruch 
und Beschädigungen zum Beispiel an Schraubverschlüssen.  
Entsorgen Sie entsprechende Flaschen beziehungsweise Gläser.  
Beseitigen Sie Glassplitter umgehend und reinigen Sie die be
troffenen Flächen. 

Das Gaststättengesetz (GastG) enthält zwei für Sie wichtige 
Paragraphen, die Sie in der Regel anwenden müssen:

§ 2 Erlaubnis
•	 Wer ein Gaststättengewerbe betreiben will, bedarf der 

Erlaubnis. Die Erlaubnis kann auch nichtrechtsfähigen 
Vereinen erteilt werden.

•	 Der Erlaubnis bedarf nicht, wer 
–	 1. alkoholfreie Getränke,
–	 2. unentgeltliche Kostproben,
–	 3. zubereitete Speisen oder
–	 4. in Verbindung mit einem Beherbergungsbetrieb 

Getränke und zubereitete Speisen an Hausgäste 
verabreicht.

§ 6 Ausschank alkoholfreier Getränke
•	 Ist der Ausschank alkoholischer Getränke gestattet, so sind  

auf Verlangen auch alkoholfreie Getränke zum Verzehr an  
Ort und Stelle anzubieten. Davon ist mindestens ein alkohol- 
freies Getränk nicht teurer abzugeben als das billigste alko-
holische Getränk. Der Preisvergleich erfolgt hierbei auch auf 
der Grundlage des hochgerechneten Preises für einen Liter der 
betreffenden Getränke. Die Gewerbeaufsichtsbehörde kann 
eine Ausnahmegenehmigung für den Automatenausschank 
zulassen. 
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Das Jugendschutzgesetz (JuSchG)

Kinder Jugendliche

unter 14 
Jahre

14 + 15 
Jahre

16 + 17 
Jahre

§ 4 Aufenthalt in Gaststätten
(Ausnahmen: Begleitung durch Eltern oder erziehungsbeauftragte Person;
Aufenthalt für die Dauer eines Getränkes / einer Mahlzeit zw. 5 und 23 Uhr,
Teilnahme an einer Veranstaltung eines anerkannten Trägers der Jugend­
hilfe)

bis 24 Uhr

§ 5 (1) Aufenthalt in Nachtbars (o. Ä.)

§ 5 (2) Tanzveranstaltungen von anerkannten Trägern der
Jugendhilfe 
(bei künstlerischer Betätigung / zur Brauchtumspflege)

bis 22 Uhr bis 24 Uhr bis 24 Uhr

§ 6 (1) Anwesenheit in Spielhallen/Teilnahme am Glücksspiel

§ 6 (2) Spiele mit Gewinnmöglichkeit auf Volksfesten (o. Ä.) Bei Gewinn von Waren  
in geringem Umfang

§ 8 Aufenthalt an jugendgefährdenden Orten

§ 9 Abgabe/Duldung des Konsums von Branntwein, 
branntweinhaltigen Getränken 

§ 9 Abgabe/Duldung des Konsums von Bier, Wein, Sekt
(Ausnahme: Im Beisein der Eltern dürfen 14­ und 15­Jährige Bier, Wein,   
Sekt konsumieren)

§ 10 Abgabe/Duldung des Konsums von Tabakwaren,
sowie von E­Zigaretten und E­Shishas

§ 11 Anwesenheit bei Filmveranstaltungen – mit 
 entsprechender Altersfreigabe
(Ausnahmen: Kinder ab 6 Jahren dürfen in Begleitung der Eltern Filme  
mit Freigabe „ab 12“ besuchen; die Begleitung durch Eltern oder einen 
 Erziehungsbeauftragten hebt die zeitliche Beschränkung auf)

bis 20 Uhr bis 22 Uhr bis 24 Uhr

§ 12 Abgabe von Bildträgern (Filme, Computerspiele …) Mit entsprechender Altersfreigabe

§ 13 Spielen an elektr. Bildschirmspielgeräten – ohne 
 Gewinnmöglichkeit

Mit entsprechender Altersfreigabe

§ 15 Zugänglichmachen von jugendgefährdenden Trägermedien

Dieses Gesetz gilt nicht für verheiratete Jugendliche.
Die Eltern müssen nicht alles erlauben, was das Gesetz erlaubt! Sie tragen die Verantwortung!
Die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes können vom  Veranstalter zusätzlich verschärft werden!

erlaubt  
nicht erlaubt
Ausnahmen siehe kleingedruckte Erklärung

20

Verpflichtend ist beim Ausschank von alkoholischen Getränken 
zusätzlich ein Hinweis auf die Einhaltung des Jugendschutzge-
setzes. Bier, Wein, Sekt beispielsweise darf nur an mindestens 
16-Jährige, Hochprozentiges nur an über 18-Jährige abgegeben 
werden. Es sei denn, Minderjährige sind in Begleitung von Er-
wachsenen.

Werden Früchte wie Zitronen- oder Apfelsinenscheiben in die 
Getränke gegeben, dürfen dafür nur gewaschene, unbehandel-
te Früchte verwendet werden. Am besten werden die Früchte 
im Vorfeld kurz mit kochendem Wasser überbrüht.

Informieren Sie Ihre Gäste mit Getränkekarten oder Preistafeln 
über das Lebensmittel- und Getränkeangebot. Weiterführende 
Informationen enthält das Heft 1578 „Kennzeichnungsvorschrif-
ten für Gemeinschaftsverpflegung und Gastronomie“.

Was ist beim mobilen Getränkeausschank  
zu beachten?

•	 Wenn Sie eine mobile Getränkeausschank-Anlage auslei-
hen, lassen Sie sich oder Ihre Helfer vom Verleiher in deren 
Handhabung einweisen. Sie lernen dabei unter anderem 
alle Hygiene- und Reinigungsanforderungen für Tropfbleche, 
Zapfleitungen und -hähne kennen. Sie als Festveranstalter sind 
für die Hygiene der Anlage verantwortlich. 

•	 Überzeugen Sie sich vor Festbeginn davon, dass die Anlage 
sauber ist. 

•	 Offene Getränke dürfen nur in geeichten Gläsern ausge-
schenkt werden.
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Welche gesundheitlichen Voraussetzungen 
gelten für ehrenamtliche Helfer? 

Wer Lebensmittel für andere zubereitet, muss sich gesund fühlen 
und darf keine ansteckenden Krankheiten haben. Dazu zählen 
zum Beispiel auch Durchfall (häufiger als zweimal am Tag), 
eine starke Erkältung, eitrige offene Wunden oder ansteckende 
Hautkrankheiten wie Borkenflechte. 

Wer krank ist oder Sie sich krank fühlt,  
darf nicht mitmachen.

Folgende Symptome gelten als Anhaltspunkte für Krankheiten, 
die durch Lebensmittel übertragen werden können:
•	 Durchfall: mehr als zweimal pro Tag dünnflüssiger Stuhlgang, 

oft einhergehend mit Übelkeit, Erbrechen und Fieber,
•	 hohes Fieber mit schweren Kopf, Bauch- oder Gelenkschmer-

zen, eventuell Verstopfung. Dies können Anzeichen für Typhus 
oder Paratyphus sein,

GESUNDHEITLICHE ANFORDERUNGEN
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•	 Gelbfärbung der Augäpfel und der Haut als mögliches Anzei-
chen für Virushepatitis A oder E, die sich als Leberentzündung 
äußert,

•	 gerötete, nässende, eitrige offene oder geschwollene Wunden, 
infizierte Hautpartien, die auf eine ansteckende Hautkrankheit 
(zum Beispiel Borkenflechte) hinweisen.

Eine Erkrankung sollte Ihnen als Organisator unverzüglich ge-
meldet werden, selbst wenn es nur einen Verdacht darauf gibt. 
Weisen Sie Ihre Helfer auf diese vorbeugende Infektionsschutz-
maßnahme hin. 

Eine Erstbelehrung nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) 
benötigen ehrenamtlich Tätige, die nur ein- oder zweimalig im 
Jahr bei einem Fest mithelfen, nicht. Nur wenn diese häufiger 
oder regelmäßig mitwirken und mit leicht verderblichen Le-
bensmitteln umgehen, benötigen sie eine solche Bescheinigung. 
Fragen Sie bei Ihrem örtlichen Gesundheitsamt nach, wenn Sie 
unsicher sind.



22

Warum ist Händewaschen das A und O?*

Mit den Händen fassen wir tagtäglich alles Mögliche an. Hände 
sind ungewaschen mit einer Vielzahl von Mikroorganismen 
behaftet und können maßgeblich für eine Übertragung von 
krankheitserregenden Bakterien und Viren auf Lebensmittel ver-
antwortlich sein. Gründliches Händewaschen beugt dem vor und 
schützt die Gesundheit der Festbesucher. 

•	 Bevor Sie Lebensmittel anfassen, waschen Sie Ihre Hände 
gründlich: unter fließendem, möglichst warmem Wasser mit 
Flüssigseife. Anschließend trocknen Sie diese am besten mit 
Einwegtüchern gut ab. 

•	 Waschen Sie immer wieder Ihre Hände. Dies ist immer Pflicht, 
nachdem Sie mit Schmutz, Abfällen, Putzlappen und Geld in 
Berührung gekommen sind, nach jedem Toilettenbesuch, nach 
dem Naseputzen und nach dem Umgang mit Lebensmitteln, 
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die Krankheitserreger enthalten können (insbesondere zum 
Beispiel Fleisch, Geflügel, F isch, Eier), nach dem Griff in die 
Haare und nach Kontakt mit Haustieren oder einem Windel-
wechsel.

Was sind geeignete Handwaschgelegenheiten?

Eine Handwaschgelegenheit mit Flüssigseife und Einmalhand-
tüchern sollte immer in der Nähe sein. Ist kein Waschbecken 
verfügbar, kann zum Händewaschen ein mit frischem Trinkwasser 
gefüllter, sauberer Kanister mit Ablaufhahn und einer darunter 
gestellten Schüssel verwendet werden. Flüssigseife und Ein-
weghandtücher dürfen auch hier nicht fehlen. Lebensmittel und 
Geschirr dürfen dort nicht gereinigt werden. Ein Eimer mit ste-
hendem Wasser genügt nicht, weil sich darin Bakterien ansam-
meln und vermehren können. 
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Welche anderen Hygieneanforderungen sind 
wichtig?*

•	 Tragen Sie saubere Kleidung, die nicht fusselt. Zusätzlich 
kann das Umbinden einer Schürze oder eines Kittels sinnvoll 
sein, damit zum Beispiel keine weiten Ärmel, Oberteile oder 
sonstige Kleidungsstücke in Kontakt mit den Speisen kommen 
können.

•	 Legen Sie vor Arbeitsbeginn sämtlichen Schmuck ab und 
krempeln Sie Ihre Ärmel auf, so dass diese nicht mit den 
Lebensmitteln in Kontakt kommen. 

•	 Binden Sie Ihre Haare zusammen, falls sie länger sind.
•	 Achten Sie auf eine angemessene Körperhygiene, wie regel-

mäßiges Duschen, Haare waschen und Zähne putzen.
•	 Kurz geschnittene Fingernägel ohne Lack und Nagel-

schmuck lassen sich am besten reinigen.
•	 Husten oder niesen Sie nicht auf Lebensmittel. Zum Husten 

und Naseputzen wenden Sie sich von den Lebensmitteln ab, 
verwenden Sie Papiertaschentücher und werfen diese an-
schließend weg. Danach waschen Sie sich gründlich die Hände 
und trocknen sie mit Einweghandtüchern ab.

•	 Versorgen Sie frische Wunden und offene Verletzungen an 
Händen und Armen sofort. Desinfizieren Sie die Wunde und 
decken Sie diese mit sauberem, wasserundurchlässigem 
Pflaster ab.

•	 Waschen Sie lieber häufig die Hände anstatt Einmalhand-
schuhe anzuziehen. Wenn Sie diese tragen möchten, wech-
seln Sie sie jedes Mal nach Kontakt mit unsauberen Lebens-
mitteln oder Gegenständen, Geld, Verpackungen und Abfall-
behältern.

•	 Rauchen ist und Haustiere sind überall dort, wo Lebensmit-
tel aufbewahrt, zubereitet oder angeboten werden, verboten. 
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Worauf müssen Sie bei der Wahl des Veranstal-
tungsortes achten?*
	
•	 Für Tische, Stühle und Bänke steht ausreichend Platz zur 

Verfügung. Die Tische und Sitzgelegenheiten sind so aufzustel-
len, dass es einen Hauptdurchgang gibt und zwischen den 
Reihen breite Gänge verbleiben. Sollte es erforderlich sein, 
können die Besucher den Veranstaltungsort so zügig verlassen. 

•	 Die Zugänge zum Veranstaltungsort sollten bei jeder Witte-
rung sicher begehbar sein.

•	 Wenn das Fest (auch) bei Dunkelheit stattfindet, achten Sie 
darauf, dass die Zugänge zum Veranstaltungsort ausreichend 
beleuchtet sind.

•	 Es sind ausreichend Parkplätze vorhanden und gekennzeich-
net.

•	 Es sind Fluchtwege vorhanden und ausgewiesen.
•	 Für Transportfahrzeuge und Rettungswagen sind Zu- und 

Abfahrtswege vorhanden.

Wie sollen Stände und Buffets beschaffen 
sein?*

•	 Schutz vor Umwelteinflüssen: Lebensmittel müssen im 
Freien unter anderem vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen, 
herabfallendem Laub, Insekten oder überfliegenden Vögeln 
geschützt werden. Wirksam davor bewahren können zum Bei-
spiel Zelte oder Sonnenschirme.

•	 Abstand zu Toiletten und Tiergehegen: Bieten Sie Speisen 
und Getränke nicht in unmittelbarer Nähe zu Tiergehegen oder 
Sanitäreinrichtungen an. Das ist unhygienisch.

•	 Befestigter Bodenbelag: Ein unbefestigter Untergrund kann 
zum Beispiel mit einer reiß- und rutschfesten Bodenplane 
ausgelegt werden. Lebensmittel und sauberes Geschirr dürfen 
dort aber dennoch nicht abgestellt werden. Sie dürfen keinen 
Bodenkontakt haben – weder bei der Annahme noch zur La-
gerung, Abgabe oder Auslage. 

•	 Leicht zu reinigende Oberflächen: Arbeitsflächen, Tische, 
Geschirr, Besteck, Behältnisse, Geräte und Kühlschränke müs-
sen eine einwandfreie, glatte Oberfläche aufweisen, die leicht 
zu reinigen ist. Verwenden Sie gegebenenfalls abwaschbare 
Tischdecken oder Folie zum Abdecken.
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Welche Anforderungen sind beim Trink- und 
Abwasser einzuhalten?

•	 Das Wasser zum Behandeln von Lebensmitteln, zum Spülen 
und Reinigen von Geräten und Geschirr und zum Händewa-
schen muss Trinkwasserqualität haben.

•	 Die verwendeten Trinkwasserschläuche müssen für Lebens-
mittel zugelassen sein (zum Beispiel KTW A und DVGW W270 
geprüft). Handelsübliche Gartenschläuche sind nicht zulässig!

•	 Die Schlauchleitungen sollten vor dem Gebrauch mit Trink-
wasser gründlich durchgespült werden.

•	 Achten Sie darauf, dass sich in den Trinkwasserschlauchleitun-
gen (zum Beispiel durch „Knicke“ oder Gegenstände, die auf 
dem Schlauch stehen) kein Stauwasser bilden kann.

•	 Das Abwasser muss in das Abwassernetz geleitet oder bis zum 
Abtransport in geschlossenen Behältern gesammelt werden.

•	 Ist kein Trinkwasseranschluss vorhanden, dürfen nur Ein-
weg-Trinkgefäße oder Mehrweggeschirr zur einmaligen Nut-
zung verwendet werden. Ein Kanister mit kaltem Trinkwasser 
kann behelfsweise zur ausschließlichen Händereinigung ge-
nutzt werden. Das Wasser darf nicht zur Lebensmittelverarbei-
tung, -zubereitung oder Geschirrreinigung verwendet werden.

Wann muss eine Veranstaltung angemeldet 
werden?

•	 Wenn Sie Alkohol ausschenken wollen oder häufiger als 
gelegentlich ein frei zugängliches, öffentliches Fest durchfüh-
ren möchten, müssen Sie Ihre Veranstaltung bei Ihrer Gemein-
de schriftlich anmelden. Das Ordnungsamt leitet behörden-
intern Ihre Anmeldung an die zuständigen Veterinärbehörden 
oder Lebensmittelüberwachungsämter weiter. Gegebenenfalls 
kontrollieren diese ihre Veranstaltung vor Ort.

•	 Wenn Sie keinen Alkohol ausschenken, kann es trotzdem 
erforderlich sein, die Aufnahme einer lebensmittelunternehme-
rischen Tätigkeit (nach Art. 6 VO (EG) Nr. 852/2004) bei der 
zuständigen Lebensmittelüberwachungsbehörde anzuzeigen.

•	 Für gelegentlich und in kleinem Rahmen stattfindende (Wohl-
fahrts-)Veranstaltungen ist keine Anmeldung erforderlich. Sie 
sollten trotzdem mit Ihrer zuständigen Lebensmittelüberwa-
chungshörde – wie im Vorwort dieses Hefts erwähnt – Kontakt 
aufnehmen und diese darüber informieren, dass I hr Fest statt-
findet. 
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Worauf ist bei der Reinigung zu achten?*

•	 Reinigen Sie Arbeitsflächen und Gerätschaften nach Bedarf 
mehrmals zwischendurch. Dafür sollten mehrere kleine Eimer 
mit heißem Wasser und etwas Spülmittel, Wischlappen und 
Einwegtücher zum Trocknen bereitstehen.

•	 Sauberes von schmutzigem Geschirr trennen: Bewahren 
Sie sauberes Geschirr abgedeckt und verpackt getrennt von 
Lebensmitteln und dem Rücklauf schmutziger Geschirrteile 
auf.

•	 Verwenden Sie möglichst eine Geschirrspülmaschine zur 
Geschirrreinigung. Entfernen Sie grobe Speisereste vor dem 
Einbringen des Geschirrs. Leeren Sie Gläser aus. Bestücken Sie 
die Maschine sachgerecht und überladen Sie sie nicht. Halten 
Sie die Reinigungsintervalle des Programms ein.

•	 Verzichten Sie aus hygienischen Gründen auf das Spülen, 
Trocknen und Polieren der Gläser mit Handtüchern von Hand 
während des Festes. Existiert keine Spülmaschine, sammeln 
Sie das schmutzige Geschirr ungespült und reinigen es spä-
ter maschinell. Anderenfalls bieten Sie Einweggeschirr an.

•	 Für einen hygienischen Handabwasch, zum Beispiel nach Be-
endigung des Festes in einer Küche benötigen Sie zwei Spül-
becken: Eine mit heißem (60 bis 65 °C) Wasser und Spülmit-
tel zum Reinigen, das andere mit kaltem Wasser zum Nach-
spülen. Reste dürfen nicht ins Spülwasser entleert werden. 
Lassen Sie das gereinigte Geschirr mit der Öffnung nach unten 
abtropfen. Trocknen Sie es anschließend mit einem frischen, 
sauberen Geschirrtuch ab. 

•	 Wechseln Sie Spülwasser, Spüllappen und Trockentücher 
mehrfach. Verwenden Sie Einwegtücher. Saubere Geschirr-
handtücher und Wischlappen sollten in ausreichender An-
zahl verfügbar sein.

•	 Gebrauchte feuchte Geschirrtücher und mehrfach ver-
wendbare Wischtücher sind auszutauschen, zu trocknen, 
und nach dem Fest in der Waschmaschine bei mindestens 
60 °C zu waschen.

Fo
to

: ©
 K

la
ra

 M
ah

le
nb

re
y

Fo
to

: ©
 U

te
 G

om
m

Fo
to

: ©
 U

te
 G

om
m

TIPP: Werden eine Spülbürste oder ein Gläserbürsten
einsatz und Gummihandschuhe verwendet, ist eher 
gewährleistet, dass das Spülpersonal mit ausreichend hei-
ßem Wasser spült.
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KOPIERVORLAGE 9

Reinigungsplan Toiletten

Veranstaltung: Datum: 

Ort, Adresse:  

Name des Festverantwortlichen:

Telefon: E-Mail:

Beginn der Veranstaltung:                      Uhr Ende der Veranstaltung:                      Uhr

* Die Toilettenkontrolle und -reinigung ist von einer oder mehreren Personen durchzuführen, die nur für diese Aufgabe zuständig sind.  
Es dürfen keine Helfer, die mit der Handhabung der Lebensmittel betraut sind, die Aufgaben übernehmen. In einem solchen Fall müsste für die jeweilige Rolle 
zwischendurch die Kleidung gewechselt werden, was unrealistisch und unzumutbar ist. 

gereinigt am: Uhrzeit: von*: Kontrolle durch:
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•	 Desinfektionsmittel gehören nicht in die Hände von Laien. 
Sie dürfen nur von fachlich geschultem Personal angewen-
det werden, zum Beispiel nach Umgang mit mikrobiell behaf-
teten Lebensmitteln wie Geflügel und rohen Eiern.

•	 Speisereste müssen in separaten, geschlossenen Behältern 
entsorgt werden. Eine Verfütterung von Speiseresten an Tie-
re ist unzulässig. Leeren Sie Abfallbehälter regelmäßig und 
immer nach Ende der Veranstaltung und vergessen Sie auch 
deren Reinigung nicht.

Was ist sonst noch wichtig?*

•	 Bons statt Geld: Trennen Sie die Kasse von der Lebensmittel
ausgabe. Bewährt haben sich Verzehrbons.

•	 Personaltoiletten für Helfer: Reservieren Sie für Ihre Helfer 
eine separate Toilette und weisen Sie diese zum Beispiel mit 
einem Schild als solche aus.
–	 Kein Toilettendienst für Lebensmittelhelfer: Wenn Sie 

als Helfer mit Lebensmitteln umgehen, dürfen Sie nicht zur 
Toilettenaufsicht eingeteilt werden. Diese Aufgabe müssen 
andere Personen übernehmen.

–	 Die Sanitäranlagen sollten möglichst mit fließendem 
Warm- und Kaltwasser, Flüssigseife und Einmalhandtü-
chern mit Abwurfkorb ausgestattet sein. Eine ausreichende 
Menge Toilettenpapier und Einmalhandtücher muss vor
handen sein. Dass die Toiletten regelmäßig gereinigt wur-
den, ist zu dokumentieren (vergleiche Kopiervorlage 9:  
Reinigungsplan Toiletten). 

Kopiervorlage 9: Reinigungsplan Toiletten (Seite 40)
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Leitlinien, Kommentare, Merkblätter,  
DIN-Normen

Bales / Baumann / Schnitzler: Infektionsschutzgesetz, Kommen-
tar und Vorschriftensammlung. 2., überarbeitete Auflage 2003. 
Kohlhammer Verlag Stuttgart

Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. (BLL), 
Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels e. V. (BVLH), 
Deutscher Bauernverband e. V. (DBV), Deutscher Hotel- und 
Gaststättenverband e. V. (DEHOGA), Deutscher Fleischer-Ver-
band e. V. (DFV), Hauptverband des Deutschen Einzelhandels 
e. V. (HDE) (Hrsg.): Temperaturanforderungen für bestimmte 
Lebensmittel tierischen Ursprungs, die in Betrieben des Einzel-
handels lose oder selbst verpackt abgegeben werden. Leitlinie 
für gute Verfahrenspraxis gemäß Verordnung (EG) Nr. 852/2004 
vom 23. August 2006

Bundesinstitut für Risikokommunikation (BfR) (Hrsg.): Warmhal-
tetemperatur von Speisen sollte über 65 °C betragen. Stellung-
nahme Nr. 008/2008 des BfR vom 14. Januar 2008. Berlin 2008

Bundesinstitut für Risikokommunikation (BfR) (Hrsg.): Schutz 
vor Lebensmittelinfektionen im Privathaushalt. BfR-Merkblatt für 
Verbraucher. Berlin 2015

Bundesinstitut für Risikokommunikation (BfR) (Hrsg.): Sicher 
verpflegt – Besonders empfindliche Personengruppen in Gemein-
schaftseinrichtungen. BfR-Merkblatt Nr. 044 vom August.2015 
zum Schutz von besonders empfindlichen Personengruppen vor 
Lebensmittelinfektionen. Berlin 2015

Deutscher Brauerbund e. V.: Mobile Schankanlagen. Broschüre 
und Flyer des Deutschen Brauerbunds. Berlin 2014  
(www.brauer-bund.de, Zugriff vom 24. August 2016)

Deutscher Brauerbund e. V.: Reinigungsplan und Hygieneleit
faden Getränkeschankanlagen. Berlin 2014  
(www.brauer-bund.de, Zugriff vom 24. August 2016)

Deutscher Caritasverband e. V.: Diakonisches Werk der Evan-
gelischen Kirche Deutschlands e. V. (Hrsg.): Wenn in sozialen 
Einrichtungen gekocht wird. Leitlinie gemäß Art. 8 der VO (EG) 
Nr. 852/2004. 2., überarbeitete Auflage 2009. Lambertus Verlag 
Freiburg

Deutscher Hausfrauenbund e. V., Landesverband Hessen: Feste 
sicher feiern. Darmstadt 2005

DIN 6650 Getränkeschankanlagen – Teil 6 Anforderungen an Rei-
nigung und Desinfektion (Stand: Dezember 2014)

DIN 6650 Getränkeschankanlagen – Teil 7 Hygienische Anfor-
derungen an die Errichtung von Getränkeschankanlagen (Stand: 
November 2008)

DIN 10506 Lebensmittelhygiene – Gemeinschaftsverpflegung 
(Stand: März 2012)

DIN 10508 Lebensmittelhygiene – Temperaturen für Lebensmit-
tel (Stand: März 2012)
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EU-Kommission: Leitfaden für die Durchführung einzelner Be-
stimmungen der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmit-
telhygiene. Online unter: http://bvlk.de/fachinformationen.html
?file=files/Dokumente/Fachinformationen/Leitfaden%20Vo%20
(EG)%20852-2004.pdf. (Zugriff vom 24. August 2016)

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen: Pressemit-
teilung vom 28. Oktober 2014: Kennzeichnungsvorschriften der 
neuen EU-Lebensmittelinformationsverordnung gelten nicht für 
die gelegentliche Handhabung, Zubereitung und Lagerung von 
Lebensmitteln sowie Speisenzubereitung durch Privatpersonen. 
Online unter: https://www.umwelt.nrw.de/pressebereich/
pressemitteilung/news/2014-10-28-kennzeichnungsvorschrif-
ten-der-neuen-eu-lebensmittelinformationsverordnung-gel-
ten-nicht-fuer-die-gelegentliche-handhabung-zubereitung-und-la-
gerung-von-lebensmitteln-sowie-speisenzubereitung-durch-pri-
vatpersonen/ (Zugriff vom 24. August 2016)

Gesetze, Verordnungen

Gaststättengesetz (GastG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 20. November 1998 (BGBl. I S. 3418), zuletzt geändert 
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 7. September 2007  
(BGBl. I S. 2246)

Infektionsschutzgesetz (IfSG): Gesetz zur Verhütung und Be-
kämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen vom 20. 
Juli 2000 (BGBl. I S. 1045); zuletzt geändert durch Artikel 6a des 
Gesetzes vom 10. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2229)

Jugendschutzgesetz (JuSchG) vom 23. Juli 2002 (BGBl. I, S. 2730), 
zuletzt geändert durch Artikel 2, Absatz 55 u. Artikel 4, Absatz 36 
des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154)

Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch 
(LFGB), neugefasst durch Bekanntmachung v. 3  Juni 2013 in 
BGBl. I S. 1426); zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 26. Januar 2016 (BGBl. I S. 108)

Verordnung zur Durchführung von Vorschriften des gemeinschaft-
lichen Lebensmittelhygienerechts (EULMRDV); Version vom 8. 
August 2007 (BGBl. I S. 1816 (Nr. 39))

Zweite Verordnung zur Änderung von Vorschriften zur Durch
führung des gemeinschaftlichen Lebensmittelhygienerechts  
(2. EULMRDVÄndV) v. 11. November 2010 (BGBl. I S. 1537  
(Nr. 57))

Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlamentes 
und des Rates vom 29. April 2004 über Lebensmittelhygiene  
(ABl. L 139, 30. April 2004, S. 1), zuletzt geändert durch die Ver-
ordnung (EG) Nr. 219/2009 des Europäischen Parlamentes und 
des Rates vom 11. März 2009 (ABl. L 87, 31.3.2009 S. 23)

Lebensmittelhygiene-Verordnung (LMHV) vom 8. August 2007 
(BGBl. I, S. 1816f.), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verord-
nung vom 8. März 2016 (BGBl. I S. 444)

Tierische Lebensmittel-Hygieneverordnung (Tier-LMHV) vom  
8. August 2007 (BGBl. I, S. 1816 u. 1828), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 der Verordnung vom 8. März 2016 (BGBl. I S. 444)

Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung (LMKV) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2464), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 25. Februar 
2014 (BGBl. I S. 218)

Verordnung über tiefgefrorene Lebensmittel (TLMV), Version vom 
22. Februar 2007 (BGBl. I, S. 258), zuletzt geändert durch Artikel 
3 der Verordnung vom 13. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2720)
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KOPIERVORLAGE 1/1

© BLE 2017, Feste sicher feiern, Bestell-Nr. 3438, www.bzfe.de

Checkliste Veranstaltungsorganisation

Veranstaltung: Datum: 

Ort, Adresse:  

Name des Festverantwortlichen:

Organisation: 

Telefon: E-Mail:

Adresse:

Beginn der Veranstaltung:                      Uhr Ende der Veranstaltung:                      Uhr

Nr. Aufgabe Wer erledigt  
die Aufgabe?

Bis wann? Erledigt am:

1.0 Veranstaltung allgemein:

1.1 Kosten kalkulieren und Finanzierung sicherstellen

1.2 Angebot/Genehmigung für die Nutzung des Veranstaltungsortes 
bei der Gemeinde- oder Stadtverwaltung, ggf. bei privaten Grund-
stücksbesitzern und bei Nachbarn einholen 

1.3 wenn es sich doch um eine gewerbliche Veranstaltung handelt: 
beim Gewerbeamt rechtzeitig anmelden

1.4 abklären, ob ausreichender Versicherungsschutz  
(z. B. Schadenshaftpflicht) besteht

1.5 ggf. Sicherheitspersonal engagieren

1.6 Kontakt mit der Lebensmittel überwachenden Behörde aufnehmen 
und das Fest ggf. anzeigen. (Das Amt kann Sie hinsichtlich Ihrer 
Anforderungen beraten oder Ihnen Kontakte zu anderen Veranstal-
tern, die bereits ähnliche Feste durchgeführt haben, vermitteln.)

1.7 Informieren Sie sich bei der Gemeinde-/Stadtverwaltung,  
ob und wenn ja welche Ruhezeiten einzuhalten sind und  
ob weitere Aspekte (z. B. Straßensperrung bei Straßenfesten, 
Fluchtwege) zu berücksichtigen sind

1.8 Abfallentsorgung mit dem zuständigen Abfallentsorgungsunter-
nehmen klären

1.9 Zugang für einen Trinkwasseranschluss sicherstellen, Trinkwasser-
schläuche organisieren und die Abwasserbeseitigung sicherstellen

1.10 Zugang für Stromanschluss und entsprechende Kapazitäten ein-
richten

1.11 Ggf. eine Getränkeausschankanlage organisieren, beim Verleiher 
über die Handhabung und Reinigung der Anlage informieren  
(Reinigungsnachweis muss vorhanden sein)

1.12 beim Ausschank alkoholischer Getränke: 
bei der zuständigen Behörde erkundigen, ob – je nach Art der 
Veranstaltung – eine vorübergehende Gaststättenerlaubnis nach 
§12 Gaststättengesetz oder eine Gaststättengestattung zu bean-
tragen ist
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KOPIERVORLAGE 1/2

Nr. Aufgabe Wer erledigt  
die Aufgabe?

Bis wann? Erledigt am:

1.13 am Getränkestand ggf. einen Hinweis auf das Jugendschutzgesetz 
zum Alkoholausschank anbringen, zum Beispiel: Keine Abgabe von 
Bier, Wein, Sekt an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren

1.14 ausreichende Anzahl von Toiletten sowie eine gesonderte Toilette 
für Mitarbeiter mit Handwaschbecken und Beleuchtung organisie-
ren (ggf. eine mobile Toilettenanlage, z. B. Toilettenwagen ordern)

1.15 Verkaufsstand/Partyzelt besorgen, Anforderungen an den Fuß
boden des Verkaufsstandes/Zeltes beachten

1.16 ggf. ausreichende Beleuchtung sicherstellen

1.17 Musikanlage, Verstärker, Lautsprecher und Stromanschluss dafür 
organisieren

1.18 ggf. Tische und Bestuhlung, Geschirr organisieren

1.19 für Handwaschgelegenheiten sorgen, Umgang mit schmutzigem 
Geschirr regeln und ggf. die Möglichkeit für das Waschen von 
Lebensmitteln (Obst/Gemüse) regeln

1.20 Aufbau und Abbau organisieren

1.21 bei der Feuerwehr über die Vorschriften zum Brandschutz informie-
ren und ggf. Feuerlöscher aufstellen

1.22 ggf. GEMA-Anmeldung durchführen (in der Regel ist der Musik- 
einsatz nur bei Privatveranstaltungen GEMA-frei. Wenn bei einer 
öffentlichen Veranstaltung Musik zum Einsatz kommt, informieren 
Sie sich bitte rechtzeitig, ob diese GEMA-pflichtig ist und mit wel-
chen Kosten zu rechnen ist. Infos unter www.gema.de)

1.23 Bei größeren Veranstaltungen empfiehlt es sich, bei einem Träger 
der deutschen Wohlfahrtspflege, z. B. beim Arbeiter-Samariter- 
Bund, beim Deutschen Roten Kreuz, bei der Malteser- oder Johan-
niter-Unfallhilfe zu fragen, ob Einsatzkräfte bei dem Fest präsent 
sein können 

1.24 Sonstiges:

2.0 Speisen und Getränke

2.1 Die ehrenamtlichen Helfer rechtzeitig vor dem Fest z. B. auf der 
Organisationsbesprechung über die „Gute Hygienepraxis“ und 
Tätigkeitsverbote nach dem Infektionsschutzgesetz bei Festen 
unterrichten (Inhalte: Helferheft 0364 „Feste sicher feiern“)

2.2 Helferlisten (Auf-/Abbau, Durchführung) in Umlauf geben 

2.3 Liste für Lebensmittelspenden in Umlauf geben

2.4 geeignete Lebensmittel (vgl. Tabelle 1: „Geeignete, bedingt geeig-
nete und nicht empfehlenswerte Lebensmittel“), Getränke, Kaffee 
usw. einkaufen
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KOPIERVORLAGE 1/3

Nr. Aufgabe Wer erledigt  
die Aufgabe?

Bis wann? Erledigt am:

2.5 evtl. Brötchen, Kuchen, Grillfleisch etc. beim Bäcker, Metzger 
bestellen

2.6 evtl. Geschirr, Gläser, Besteck, Kaffeekannen besorgen 

2.7 Zubehör besorgen: Servietten, Müllbeutel, Küchentücher, Spüllap-
pen, Putzlappen, Spülmittel, Putz- und Reinigungsmittel, Toiletten-
papier, Einweghandtücher etc. 

2.8 Kopiervorlage 5: Checkliste Wareneingang kopieren, Mappe für  
z. B. Lieferscheine, Quittungen vorbereiten

2.9 Preislisten für Getränke vorbereiten

2.10 Kühl- und Tiefkühlgeräte rechtzeitig vorab aufstellen und einschal-
ten, damit beim Einlagern die erforderlichen Mindesttemperaturen 
erreicht sind (s. Kopiervorlage 6: Temperaturkontrolle Kühltheken, 
Kühlgeräte)

2.11 Kopiervorlage 7: Temperaturkontrolle kühlpflichtige Lebensmittel 
kopieren

2.12 Kopiervorlage 8: Temperaturkontrolle heiße Speisen kopieren

2.13 Kasse, Wechselgeld und Verzehrbons besorgen

2.14 Kopiervorlage 9: Reinigungsplan Toiletten kopieren

2.15 Sonstiges:

3.0 Öffentlichkeitsarbeit

3.1 ggf. Aktionen, Spiele oder Ähnliches planen, Zubehör besorgen

3.2 ggf. Ehrengäste einladen

3.3 ggf. Presse informieren

3.4 Sonstiges:
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KOPIERVORLAGE 2

Aufgabenverteilung

Planungstreffen: Datum: 

Name der Veranstaltung: Datum:

Ort, Adresse:  

Name des Festverantwortlichen:

Organisation: 

Telefon: E-Mail:

Was ist zu erledigen? Wer kümmert sich 
darum?
(Name, Vorname)

Bis wann zu  
erledigen?
(Datum)

Erledigt am

(Datum)

Unterschrift
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KOPIERVORLAGE 3

Teilnehmerliste – Hygiene- und Infektionsschutzunterweisung

Geplante Veranstaltung: Datum: 

Ort, Adresse:  

Name des Festverantwortlichen:

Telefon: E-Mail:

Referent:

Ort: Datum:

Schulungsinhalte:

Teilnehmeranzahl:

Vor- und Nachname
(Bitte in Druckbuchstaben angeben)

Unterschrift



35

© BLE 2017, Feste sicher feiern, Bestell-Nr. 3438, www.bzfe.de

KOPIERVORLAGE 4

Helferliste als Aushang

Einsatzbereich (z. B. Grill):

Veranstaltung: Datum:

Ort, Adresse:  

Name des Festverantwortlichen:

Telefon: E-Mail:

Name Telefon und E-Mail Einsatz am  
(Datum)

Uhrzeit  
von/bis

Tätigkeiten* an früherer  
Hygiene- 
unterwei- 
sung teilge-
nommen?  
ja/nein

*	Mithilfe vor dem Fest wird benötigt am ________________ : z. B. für Standaufbau, Transport von Geräten, Beschaffung von Zubehör

*	Mithilfe beim Fest am ________________ : z. B. Warenannahme, Speisenausgabe, Kaffee-, Getränkeausschank, Bonverkauf/Kasse, Spülen, Spiele/
Aktionen, Brötchen belegen, Grill, Fritteuse, Abbau
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KOPIERVORLAGE 5

Lebensmittel/ 
Speise 

hergestellt von:
(Name/Vorname)

angeliefert 
um:  
(Uhrzeit)

a)	frisches  
Aussehen

b)	MHD nicht  
abgelaufen

hergestellt 
am:

ausreichend  
verpackt
(rundum)

a)	TK –18 °C
	 (bis max. –15 °C)

b)	gekühlt max. 7 °C
	 (bis max. 10 °C)

c)	erhitzt ≥ 65 °C
	 (bis min. 60 °C)

	 anderenfalls  
keine Annahme

Unterschrift/
Kürzel

Checkliste Warenannahme

Veranstaltung am: Ort: 

Name der Veranstaltung:  

Name des Verantwortlichen (Name, Vorname):

Telefon: E-Mail:

Beginn der Veranstaltung:	 Uhr    Ende der Veranstaltung:	 Uhr   
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KOPIERVORLAGE 6

Temperaturkontrolle Kühltheken, Kühlgeräte

Veranstaltung: Datum: 

Ort, Adresse:  

Name des Festverantwortlichen:

Telefon: E-Mail:

Name(n) der Helfer:

Solltemperatur Kühlgeräteeinstellung: 4 °C bis max: 7 °C*; Solltemperatur Tiefkühlgeräte: mindestens –18°C 
Maßnahmen 
• bei Abweichung um bis zu 3 °C nach oben: Nachregeln der Temperatur, Einbringen von zusätzlich tiefgefrorenen Kühlakkus oder 

Umlagern der Speisen; 
• Abweichung von mehr als 3 °C nach oben: Speisen und Getränke, die zum Beispiel Milch oder frisches Obst enthalten, verwerfen

Station
(z. B. Grill-
stand)

Lebensmittel Temperaturkontrolle 1 (vor Beginn des Festes)

Messwert Soll: Messwert Ist: Uhrzeit Unterschrift 

1

2

3

4

5

Station
(z. B. Grill-
stand)

Lebensmittel Temperaturkontrolle 2 (während des Festes)

Messwert Soll: Messwert Ist: Uhrzeit Unterschrift 

1

2

3

4

5

*	Ausnahmen bilden frische Fischereierzeugnisse, die bei annähernd Schmelzeistemperatur (0 bis 2 °C) zu lagern sind
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KOPIERVORLAGE 7

Temperaturkontrolle kühlpflichtige Lebensmittel

Veranstaltung: Datum: 

Ort, Adresse:  

Name des Festverantwortlichen:

Telefon: E-Mail:

Name(n) der Helfer:

Höchsttemperaturen für die meisten gekühlten Lebensmittel: maximal 7 °C, TK-Produkte: maximal –18 °C 
Abweichende Höchsttemperaturen gelten für: • Speiseeis zum Ausportionieren: maximal –12 °C, • rohen Fisch und rohe Meerestiere:  
bei annähernd Schmelzeistemperatur 0–2 °C, • loses Hackfleisch (Thekenware) und frisches Geflügelfleisch: 4 °C, • Getränke, die Milch 
oder frisches Obst enthalten: 8 °C, • kühlpflichtige Milchprodukte wie Joghurt: maximal 10 °C 
Maßnahmen 
•	bei Abweichung um bis zu 3 °C nach oben: Nachregeln der Gerätetemperatur, Einbringen von zusätzlich tiefgefrorenen Kühlakkus oder 

Umlagern der Speisen
•	Abweichung von mehr als 3 °C nach oben: Speisen und Getränke, die zum Beispiel Milch oder frisches Obst enthalten, verwerfen

Station
(z. B. Grill-
stand)

Lebensmittel Temperaturkontrolle 1 (vor Beginn des Festes)

Messwert Soll: Messwert Ist: Uhrzeit Unterschrift 

1

2

3

4

5

Station
(z. B. Grill-
stand)

Lebensmittel Temperaturkontrolle 2 (während des Festes)

Messwert Soll: Messwert Ist: Uhrzeit Unterschrift 

1

2

3

4

5
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KOPIERVORLAGE 8

Temperaturkontrolle heiße Speisen

Veranstaltung: Datum: 

Ort, Adresse:  

Name des Festverantwortlichen:

Telefon: E-Mail:

Name(n) der Helfer:

Solltemperatur für zubereitete Lebensmittel und heiße Speisen, die gekühlt angeliefert und wieder erhitzt werden: Kerntemperatur mindestens  
70 °C für 2 Minuten. Die Speisen müssen sichtbar dampfen.
Solltemperatur bei heiß gehaltenen Lebensmitteln: 65 °C im Inneren
Maßnahmen: Bei kurzfristiger, geringfügiger Temperaturabweichung (bis auf 60 °C für höchstens 15 Minuten) erhitzen Sie die Speisen nach. 
Anderenfalls müssen Sie die Speisen verwerfen. 
Messen mit einem Bratenthermometer: Das Thermometer muss sauber sein. Es wird in der Mitte eingestochen.
Augenscheinliche Kontrolle des Garzustands: Schweine- bzw. Geflügelfleisch ist gar, wenn es beim Anschneiden im Kern grau bzw. weiß aussieht.

Station
(z. B. Grill-
stand)

Lebensmittel Temperaturkontrolle 1 (vor Beginn des Festes)

Messwert Soll: Messwert Ist: Uhrzeit Unterschrift 

1

2

3

4

5

Station
(z. B. Grill-
stand)

Lebensmittel Temperaturkontrolle 2 (während des Festes)

Messwert Soll: Messwert Ist: Uhrzeit Unterschrift 

1

2

3

4

5
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KOPIERVORLAGE 9

Reinigungsplan Toiletten

Veranstaltung: Datum: 

Ort, Adresse:  

Name des Festverantwortlichen:

Telefon: E-Mail:

Beginn der Veranstaltung:                      Uhr Ende der Veranstaltung:                      Uhr

*	Die Toilettenkontrolle und -reinigung ist von einer oder mehreren Personen durchzuführen, die nur für diese Aufgabe zuständig sind.  
Es dürfen keine Helfer, die mit der Handhabung der Lebensmittel betraut sind, die Aufgaben übernehmen. In einem solchen Fall müsste für die jeweilige Rolle 
zwischendurch die Kleidung gewechselt werden, was unrealistisch und unzumutbar ist. 

gereinigt am: Uhrzeit: von*: Kontrolle durch:
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WEITERE MEDIEN

Küchenhygiene
Hygiene in der Großküche schützt vor lebensmittelbedingten Erkrankungen. Das Heft enthält die wich-
tigsten Regeln zur Körperhygiene, zum Umgang mit Lebensmitteln und zur Reinigung von Küche und 
Geräten. Alle Regeln sind leicht verständlich erklärt und mit 75 farbigen Praxisfotos bebildert. Kapitel 
über Mikrobiologie, Vorratsschädlinge und Pflichten nach dem Infektionsschutzgesetz runden das Thema 
ab. Das Heft eignet sich ideal für die jährlich vorgeschriebene Hygieneschulung auch in Kombination mit 
der Infektionsschutzbelehrung und zur Aus- und Weiterbildung des Küchenpersonals.

Heft Print, DIN A5 (14,8 x 21 cm), 36 Seiten, Bestell-Nr. 1323
ISBN 978-3-8308-1145-9, 9. Auflage 2014, 2,00 €

Infektionsschutz im Lebensmittelbereich
Viele Krankheitserreger können durch Lebensmittel übertragen werden. Um Infektionen zu vermeiden, 
muss jeder, der mit Lebensmitteln umgeht, erstmalig vor Tätigkeitsaufnahme und dann alle zwei Jahre 
zum Infektionsschutz belehrt werden. Das Heft erläutert die gesetzlichen Grundlagen und Schulungs-
inhalte.Wesentliche Inhalte sind Tätigkeits- und Beschäftigungsverbote und die Auskunftspflichten des 
Mitarbeiters, wenn er z. B. erste Anzeichen einer Krankheit bemerkt. Das Heft erläutert, wie sich eine 
Übertragung von Krankheitserregern durch einfache Hygienemaßnahmen vermeiden lässt. Steckbriefe zu 
Krankheitsbildern, der häufigsten Durchfallerreger und der durch Lebensmittel übertragbaren Infektions-
krankheiten runden das Heft ab.

Heft Print, DIN A5 (14,8 x 21 cm),  Bestell-Nr. 1500
ISBN 978-3-8308-1143-5, 6. Auflage 2014, 2,00 €

Kennzeichnungsvorschriften für Gemeinschaftsverpflegung und Gastronomie
Wer Speisen und Getränke an Gäste abgibt, unterliegt einer Sorgfaltspflicht, die die gesetzlich geregelte 
Kennzeichnung umfasst. Das Heft erläutert die Vorschriften und zeigt ihre einfache und sinnvolle Um-
setzung. Beispiele aus dem Alltag veranschaulichen die Inhalte. Die Liste reicht von Zusatzstoffen über 
Bio-Lebensmittel und die Kennzeichnung „ohne Gentechnik“ bis hin zu speziellen Zutaten für Fleisch 
und den gesundheitsbezogenen Angaben. Veränderungen für die Nährwert- und Allergenkennzeichnung 
durch die Lebensmittelinformationsverordnung verdeutlichen Text und Abbildungen. Eine kurze Einfüh-
rung in das Lebensmittelrecht und der Weg zum Aufbau eines einfachen Rezeptinformationssystems 
vervollständigen die praxisnahen Hilfestellungen.

Heft Print, DIN A4 (21 x 29,7 cm), 32 Seiten, Bestell-Nr. 1578
ISBN 978-3-8308-1193-0, 6. Auflage 2015, 3,00 €

Küchenhygiene für Profis
Sauberkeit muss sein. Nachlässigkeiten können Erkrankungen nach sich ziehen. Das grundlegend 
überarbeitete Heft für Küchenleiter und Verantwortliche in der Gemeinschaftsgastronomie erläutert 
die aktuellen Hygienevorschriften. Ob theoretische Grundlagen über Mikroorganismen oder praktische 
Anleitungen für Rückstellproben: das Heft enthält wichtige Fachinhalte rund um die Themen Personal-, 
Produktions- und Lebensmittelhygiene. Wichtige Rechtsvorschriften werden praxisgerecht und verständ-
lich erklärt. Davon profitieren Verantwortliche in Kantinen und Gastronomie, Lebensmitteleinzelhändler, 
Ausbilder, Studenten sowie Mitarbeiter in Gesundheitsämtern.

Heft Print, DIN A4 (21 x 29,7 cm), 68 Seiten, Bestell-Nr. 3132
ISBN 978-3-8308-1236-4, 8. Auflage 2016, 4,50 €



Essen und Trinken in Tageseinrichtungen für Kinder
Der Ordner gibt Hilfestellung bei der Planung und Durchführung der Verpflegung in Kindertagesstätten 
und enthält Vorschläge für die Ernährungserziehung von Kindern. Der Ordner besteht aus sechs Kapiteln. 
Neben Informationen über den Umgang mit Allergien oder Lebensmittelunverträglichkeiten bei Kindern 
widmet sich ein Kapitel den unterschiedlichen Verpflegungssystemen und den wichtigen Hygienestan-
dards in Gemeinschaftsverpflegungen. Ein weiteres Kapitel erläutert die relevanten lebensmittelrechtli-
chen Bestimmungen in Tageseinrichtungen. Der Serviceteil dieser vierten vollständig überarbeiteten Auf-
lage rundet den Ordner ab und gibt weiterführende Medientipps und Internetadressen zu den jeweiligen 
Themen. Der Ordner basiert auf dem DGE-Qualitätsstandard für die Verpflegung in Tageseinrichtungen 
für Kinder.

Nachschlagewerk Ringordner, 26,5 x 31,5 cm, 199 Seiten, Bestell-Nr. 3841
ISBN 978-3-8308-1200-5, 4. Auflage 2016, 35,00 €

Wichtige Bestimmungen des Lebensmittelrechts für Gastronomie und 
Gemeinschaftsverpflegung
Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung unterliegen in Deutschland zahlreichen rechtlichen Be-
stimmungen. Das Heft führt systematisch durch die Strukturen des Lebensmittelrechts und erläutert die 
praktische Umsetzung der relevanten Vorschriften. Neben nationalen und europäischen Gesetzen be-
schreibt der Text die Grundprinzipien des Lebensmittelrechts, von Hygiene und Infektionsschutz und der 
Kennzeichnung loser und verpackter Ware. Verantwortliche erfahren wie die Kennzeichnung von Aller-
genen, biologisch erzeugten Lebensmitteln und gesundheitsbezogenen Angaben erfolgen muss. Weitere 
Kapitel informieren über Verpflichtungen des Lebensmittelunternehmers, die Organisation der amtlichen 
Lebensmittelüberwachung und den Umgang mit Krisensituationen.

Broschüre Print, DIN A4 (21 x 29,7 cm), 76 Seiten, Bestell-Nr. 3747
ISBN 978-3-8308-1202-9, 9. Auflage 2016, 6,50 €

Lagertipps für den Kühlschrank – Türhänger im 10er Pack
Der Türhänger zeigt, wie man Lebensmittel am besten in Kühlschränken einsortiert, um möglichst lange 
haltbar zu bleiben. Sieben illustrierte Tipps auf der Rückseite machen den Hänger am Kühlschrankgriff 
oder an der Küchentür zur tollen Alltagshilfe. Moderne Kühlgeräte sehen nicht nur äußerlich anders aus. 
Auch technisch haben sie sich oft verändert. So sorgt zum Beispiel bei neuen Kühl-Gefrierkombinationen 
ein spezielles Umluftverfahren für annährend gleiche Temperaturen auf allen Ebenen eines Kühlschranks. 
Dennoch sollten Lebensmittel nicht beliebig im Gerät verteilt werden. Bestimmte Einordnungsregeln ma-
chen weiterhin Sinn, damit alle Lebensmittel so lange wie möglich genießbar bleiben. Auf der einen Seite 
des Türhängers zeigt eine Comiczeichnung, wie Lebensmittel sinnvoll in modernen Geräten eingeordnet 
werden. Auf der anderen Seite erfahren Kühlschranknutzer anhand von sieben Lagertipps, was sonst 
noch beim Kühlen zu beachten ist. Am Kühlschrankgriff oder der Küchentür aufgehängt ist der Türhänger 
eine pfiffige Gedächtnisstütze.

Kompaktinfo Sonstiges, 1x 10er Pack Anhänger, Bestell-Nr. 1634
ISBN 426 017 9081040, 2. Auflage 2017, 2,50 €

42 Weitere Medien und Leseproben finden Sie unter: www.ble-medienservice.de
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Das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) ist das 
Kompetenz- und Kommunikationszentrum für  
Ernährungsfragen in Deutschland. 

Wir informieren kompetent rund ums Essen und 
Trinken. Neutral, wissenschaftlich fundiert und vor 
allem ganz nah am Alltag. Unser Anspruch ist es,  
die Flut an Informationen zusammenzuführen, ein-
zuordnen und zielgruppengerecht aufzubereiten. 

www.BZfE.de
Bestell-Nr.: 3438, Preis: 2,50 €
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Liebe ehrenamtliche Helferinnen und Helfer,

danke für Ihre Einsatzbereitschaft, bei der kommen-
den Veranstaltung mitzuhelfen.

Zu einem schönen und gelungenen Fest gehören 
vielfältige und leckere Speisen und Getränke. Aber 
bei manchen Lebensmitteln besteht die Gefahr, dass 
sich darüber Keime und Krankheiten übertragen.  
Um das zu verhindern, müssen einige Regeln zur  
Hygiene beachtet werden. Die wichtigsten haben  
wir für Sie in diesem Heft zusammengestellt. 

Diese Regeln wenden sich an Personen wie Sie, die 
ehrenamtlich bei Vereins-, Kultur-, Sport- und Kir-
chenfesten helfen oder bei vergleichbaren öffentlich 
zugänglichen Veranstaltungen. Wahrscheinlich sind 
diese Regeln für Sie schon längst selbstverständlich. 
Aber anhand dieses Hefts können Sie noch einmal 
prüfen, ob Sie wirklich an alles denken. Bitte beach-
ten Sie diese Vorsichtsmaßnahmen, damit Ihnen, 
den Veranstaltern und den Gästen das Fest in guter 
Erinnerung bleibt.

Ausführlichere Informationen enthält das  
Heft 3438 „Feste sicher feiern – Leitlinie zur Guten 
Hygiene für Veranstalter“.

Wir wünschen Ihnen ein gelungenes Fest!

Ihr Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) und  
Ihre Bundesarbeitsgemeinschaft Hauswirtschaft e. V. 
(BAG-HW)

VORWORT
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Nach 90 Minuten

Nach 120 Minuten

Nach 60 Minuten

Nach 30 Minuten
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Warum ist Hygiene so wichtig?

Einige Lebensmittel verderben sehr schnell oder sie können krank-
heitserregende Bakterien enthalten. Dazu gehören zum Beispiel 
Salmonellen, die auf der Schale von rohen Eiern vorkommen können. 
Gelangen sie versehentlich in Speisen, die vor dem Verzehr nicht 
mehr erhitzt werden wie zum Beispiel Tiramisu, und stehen diese-
einige Stunden im Warmen, dann können sich die Bakterien stark 
vermehren und nach einem Verzehr schlimmen Brechdurchfall ver
ursachen. Äußerlich sieht man den Speisen nichts an. Sie riechen  
und schmecken auch ganz normal. 

Gefährlich werden kann eine solche Erkrankung vor allem für Klein-
kinder, Schwangere, Ältere oder kranke und immungeschwächte 
Menschen. Verzichten Sie daher bei Festen auf bestimmte Zutaten 
wie rohe Eier, um diese Personengruppen nicht unnötig zu gefähr-
den.

Welche Speisen sind für Feste geeignet? 

In manchen Speisen vermehren sich Krankheitserreger eher als in 
anderen. Dazu zählen insbesondere Speisen, die zum Beispiel rohe 
Eier, rohes Fleisch, rohen Fisch, rohe Krustentiere, Rohmilch oder 
Rohmilchweichkäse enthalten. Sie gelten als anfällig für ein unkontrol-
liertes Bakterienwachstum und müssen deshalb fachgerecht zuberei-
tet sowie und lückenlos ausreichend gekühlt beziehungsweise erhitzt 
werden, damit nichts passiert. Das ist aber bei einer normalen Festor-
ganisation kaum möglich. Nicht fachlich ausgebildeten Personen 
kann man dies nicht zumuten. Solche Lebensmittel sollten daher bes-

Mikroorganismen wachsen exponentiell
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ser nur fachkundige Personen 
oder professionelle Anbieter 
wie Catering-Firmen oder Lie-
ferdienste auf Festen anbieten. 
Diese können außerdem die 
erforderlichen Kühl- beziehungs-
weise Heißhalteeinrichtungen 
mitbringen. 

Als Privatperson sollten Sie für Feste daher sicherheitshalber  
nur Speisen mitbringen, die keine bedenklichen Zutaten enthalten.  
In der linken Spalte von Tabelle 1 sind Beispiele für geeignete 
Lebensmittelspenden aufgeführt. Wenn Sie allerdings zu den Privat-
personen zählen, die eine Ausbildung in einem Lebensmittelberuf 
absolviert haben, gelten Sie als fachkundig und können dann auch 
Lebensmittel wie frischen Fisch oder Grillfleisch auf dem Fest zube-
reiten.

Was ist bei der Herstellung der Speisen  
zu beachten?

•	 Sauberkeit: Alle Räume, in 
denen Speisen für Vereins- 
und Straßenfeste zubereitet 
werden, sowohl die private 
Küche als auch die Räume 
am Veranstaltungsort, müs-
sen sauber sein. Gleiches gilt 
auch für Arbeitsflächen, Ge-
räte und Geschirr. Während 
der Zubereitung dürfen sich in den Räumen weder Tiere noch 
kranke Personen aufhalten.

•	 Einwandfreie Zutaten: Nehmen Sie für die Herstellung von Spei-
sen nur qualitativ einwandfreie Lebensmittel, deren Mindesthalt-
barkeitsdatum oder Verbrauchsdatum nicht abgelaufen ist. Das ist 
wichtig, weil die Speisen beim Verpacken, Transportieren, Umpa-
cken und Bereitstellen kurzzeitig ohne Kühlung sein können. Das 
überstehen nur Speisen, die frisch sind!

•	 Trinkwasser: Es darf nur Wasser in Trinkwasserqualität zur Zube-
reitung von Lebensmitteln, zum Händewaschen und für die Reini-
gungsarbeiten verwendet werden. Saubere, lebensmittelechte Ka-
nister, die mit frischem Trinkwasser gefüllt wurden, sind erlaubt.

•	 Nur kurze Zeit lagern: Bereiten Sie die Speisen kurz vor dem 
Fest zu, möglichst erst am Tag der Veranstaltung.
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TABELLE 1: BEISPIELE FÜR GEEIGNETE, BEDINGT GEEIGNETE UND NICHT ZU     EMPFEHLENDE LEBENSMITTEL AUF FESTEN

Geeignete Lebensmittel Bedingt geeignete Lebensmittel Nicht zu empfehlende Lebensmittel

Lebensmittelgruppe die von nicht fachkundigen Privatper­
sonen zubereitet und gespendet werden 
können  
bei ausreichenden Kühl- bzw. Heißhalte-
möglichkeiten auf dem Fest

die nur von fachkundigen Perso­
nen1) oder Fachbetrieben bezogen 
und angeboten werden sollten  
bei ausreichenden Kühl- bzw. Heiß-
haltemöglichkeiten auf dem Fest

die für die Abgabe auf Festen nicht 
geeignet sind

Fleisch- und Wurstwaren, 
Geflügel, Geflügelteile, Wild

Schinkenbrötchen,  
Wurstkonserven

rohes Fleisch zur Abgabe in gegar-
tem Zustand  
(z. B. Grillfleisch), vorgebrühte 
Würstchen, gegarte Hackfleischer-
zeugnisse (z. B. Frikadellen,  Ce-
vapcici)

Speisen mit Hackfleisch oder Fleisch, 
Geflügel, Geflügelteile, Wild, das nicht 
vollständig durchgegart wurde  
(z. B. Mettbrötchen, Roastbeef, rohe 
Bratwürste, Entenbrust)

Fisch, Fischwaren,  
Schalen- und Krustentiere

pasteurisierte oder gekochte Fischwaren, 
Räucherware

frisch gefangener Fisch, Krabben 
oder lebende Muscheln 

roher Fisch, Krebse, Weichtiere und 
Erzeugnisse daraus  
(z. B. Sushi, Feinkostsalate mit rohen 
Muscheln oder frischen Krustentieren)

Feinkostsalate, Salate, Dips Feinkostsalate ohne bzw. mit industriell 
hergestellter Mayonnaise  
(z. B. Kartoffelsalat, Nudelsalat, Aioli), Blatt-
salate mit separatem Dressing, geraspelte 
Salate mit Essig-Öl-Marinade

Feinkostsalate mit selbst hergestellter, 
roheihaltiger Mayonnaise oder Spei-
sen, die rohes Ei enthalten

Backwaren durchgebackene Kuchen,  
auch Obstkuchen, herzhafte Backwaren, 
Kleingebäck

Feine Backwaren  
(z. B. Torten und Kuchen mit nicht 
durchgebackener Füllung oder 
Frischobst-Auflage)

Backwaren, deren Füllungen, Auflagen 
oder Glasuren rohe Bestandteile von 
Eiern enthalten

Teige Teige aus Backmischungen ohne rohe Eier Teige mit pasteurisiertem Ei zum 
Abbacken auf Festen  
(z. B. Waffeln)

Roheihaltige Teige  
(z. B. für Stockbrot)

Desserts und Speiseeis Desserts ohne rohe Eibestandteile  
(z. B. Rote Grütze, Kochpudding, Quarkspei-
se mit Früchten, Schichtspeise, Schokola-
dencreme), Fruchtsorbet ohne Rohei und 
Milcherzeugnisse

Speiseeis ohne rohe Eibestandteile, 
z. B. mit pasteurisiertem Flüssigei

Desserts und Speiseeis mit Bestandtei-
len von rohen Eiern  
(z. B. Tiramisu; Mousse au Chocolat, 
klassisch zubereitet)

Milch und Milchprodukte pasteurisierte Milch, H-Milch, Joghurt, 
Kräuterquark,  
Frischkäse, schnittfester Käse, Hartkäse und 
pflanzliche Brotaufstriche, Weichkäse aus 
pasteuriserter Milch

Rohmilch, Erzeugnisse  
mit roher Milch,  
z. B. Rohmilchweichkäse

Obst und Gemüse frisches Obst und Gemüse, Obstsalat, 
Rohkostsalate, gewaschener Blattsalat mit 
separatem Dressing

zerkleinerte Blattsalate mit 
separatem Dressing

Speisen mit nicht durcherhitzten 
Sprossen; gefrorene Beeren, die vor 
dem Verzehr nicht ausreichend erhitzt 
wurden

1) als fachkundig gelten insbesondere Personen mit einer Ausbildung in einem Lebensmittelberuf oder in der Hauswirtschaft                                            
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•	 Zügig arbeiten: Verarbeiten Sie die Lebensmittel zügig und küh-
len Sie Lebensmittel, die gekühlt werden müssen, möglichst durch-
gängig.

•	 Trennen: Verarbeiten Sie tierische und pflanzliche Lebensmittel 
getrennt voneinander, zum Beispiel auf unterschiedlichen Schnei-
debrettern. Trennen Sie auch „unreine“ und „reine“ Arbeiten wie 
Gemüse putzen und Dessert rühren.

•	 Durchgaren: Garen Sie heiße Speisen vollständig durch. Bringen 
Sie nur Lebensmittel zum Fest mit, die Sie zuvor für 2 Minuten auf 
mindestens 70 °C im Inneren erhitzt haben.

•	 Schnell abkühlen: Füllen Sie größere Mengen heißer Gerichte 
zum schnelleren Abkühlen in flache Gefäße um. Decken Sie sie ab 
und stellen Sie diese kühl. Je schneller die Speisen abkühlen, desto 
weniger Keime können sich vermehren.

•	 Nur abgekühlte Zutaten mischen: Lassen Sie gekochte Speisen-
komponenten (zum Beispiel Kartoffeln, Nudeln, Reis) auf Kühl-
schranktemperatur abkühlen, bevor Sie diese mit anderen Zutaten 
(zum Beispiel Schinkenwürfeln) mischen und daraus Feinkostsalate 
herstellen.

•	 Verwenden Sie zum Frittieren nur geeignete Fette oder Speiseöle.
•	 Frittieren Sie bei maximal 175 °C Fetttemperatur und nur 

solange, bis die Lebensmittel eine goldgelbe Farbe aufweisen.
•	 Entfernen Sie regelmäßig Lebensmittelreste und Schwebstoffe 

aus dem Frittierfett.
•	 Wechseln Sie das Frittierfett sofort bei sichtbaren oder ge-

ruchlichen Abweichungen wie Schäumen oder stechend-beißen-
dem Geruch. Dunkle Verfärbungen und ein aufsteigender bläuli-
cher Rauch deuten darauf hin, dass das Frittierfett verdorben ist. 
Eine weitere Verwendung ist nicht mehr zulässig.

•	 Reinigen Sie Spüle, Arbeitsflächen und Arbeitsgeräte regelmäßig 
zwischen den einzelnen Arbeitsschritten gründlich mit heißem 
Wasser und Spülmittel und trocknen Sie die Flächen mit einem 
sauberen Küchentuch oder Einwegtuch.

•	 Saubere Wischlappen & Co: Alle Reinigungsutensilien wie 
Wischlappen, Trockentücher und so weiter müssen sauber sein, 
das heißt: bei mindestens 60 °C gewaschen sein. Beim Fest selbst 
sollten Sie Einwegtücher verwenden.

Wie sollen die Speisen transportiert und gelagert 
werden?

•	 Rundum verpacken: Alle Lebensmittel müssen gut und rund
herum verpackt werden. Das gilt auch für lose Lebensmittel wie 
frische Brötchen und trockenen Kuchen. 
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•	 Lebensmittelechtes Ma-
terial: Das Verpackungs-
material und die Transport-
behältnisse müssen lebens-
mittelecht und hygienisch 
sauber sein. 

•	 Kein Bodenkontakt: Auch 
in der Verpackung dürfen 
Lebensmittel nicht direkt auf 
dem Boden liegen. 

•	 Ausreichend kühlen: Die meisten Speisen und Getränke, die 
gekühlt werden müssen, dürfen beim Transport und bei der Lage-
rung nicht wärmer als 7 °C werden. Tiefgekühlt müssen sie durch-
gängig bei -18 °C aufbewahrt werden. Kurzfristige Abweichungen 
um 3 °C sind erlaubt. Bei einer Temperaturabweichung von mehr 
als 3 °C nach oben sind Speisen und Getränke, die zum Beispiel 
Milch oder frisches Obst enthalten, zu verwerfen.

•	 Ausreichend heiß halten: 
Warme Speisen müssen 
während des Transports im-
mer mindestens 65 °C warm 
sein.

•	 Saubere Fahrzeuge: Das 
Fahrzeug muss sauber sein. 
Während des Transports 
dürfen sich keine Tiere darin 
aufhalten. Die Lebensmittel 
dürfen nicht im Fußraum 
des Fahrzeugs transportiert 
werden.

Wie führt man Wareneingangskontrollen durch?

Wenn Sie Lebensmittel für das Fest entgegennehmen, prüfen Sie 
deren Qualität anhand der folgenden Kriterien: 
•	 Frischecheck: Die Speisen sehen frisch aus. Fragen Sie: Wurden 

sie am selben Tag oder am Tag zuvor hergestellt ? 
•	 Bei Produkten in Fertigpackungen ist das Mindesthaltbarkeits- 

oder Verbrauchsdatum 
nicht abgelaufen.

•	 Verpackungscheck: Die 
Speisen sind abgedeckt oder 
gut verpackt. Die Verpa-
ckung ist unbeschädigt. 
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Erfüllen die Speisen einen oder mehrere der genannten Punkte nicht, 
weisen Sie sie zurück. Notieren Sie für spätere Nachfragen, welche 
Speisen Sie aus welchem Grund nicht annehmen konnten. 

Sammeln Sie außerdem Lieferscheine, beispielsweise vom Metzger, 
der das Grillfleisch liefert, sowie weitere Quittungen von Großeinkäu-
fen oder Lieferanten und/oder Originaletiketten.  Auf diese Weise 
können Sie später nach dem Fest noch zurückverfolgen, woher diese 
Lebensmittel stammen.

Haben Sie noch ungeöffnete verpackte Lebensmittel von vorherge-
henden Festen (zum Beispiel Bockwürstchen in Dosen oder Gläsern, 
Ketchup, Senf, Süßwaren wie Fruchtgummi) übrig und wollen diese 
mit anbieten, überzeugen Sie sich, dass die Waren sachgerecht gela-
gert wurden, das Mindesthaltbarkeitsdatum nicht abgelaufen ist und 
die Ware eine einwandfreie Qualität aufweist.
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Wie führt man Temperaturkontrollen durch?

•	 Temperaturcheck: Überzeu-
gen Sie sich, dass gekühlte 
und heiße Lebensmittel tat-
sächlich ausreichend gekühlt 
oder heiß genug angeliefert 
werden. Messen Sie im Zwei-
felsfall die Temperatur und 
schreiben Sie sie auf. Stellen 
Sie sicher, dass die Lebens-
mittel bei der Speisenanlie-
ferung und auf dem Fest kalt 
genug beziehungsweise aus-
reichend heiß sind. Überzeu-
gen Sie sich auch davon, dass 
Kühlvitrinen sowie Kühl- und 
Tiefkühlgeräte ausreichend 
kalt sind. Die Höchstlager-
temperaturen für gekühlte 
Lebensmittel können Sie der 
Tabelle 2 entnehmen. Weicht 
die Temperatur um mehr als  
3 °C davon ab, nehmen Sie 
die Speisen lieber nicht an. 
Die Temperaturanforderungen 
für heiße Lebensmittel sind ab 
Seite 16 näher erläutert.
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Warum sind Temperaturkontrollen notwendig?

Sollten Gäste nach dem Fest 
erkranken, werden Sie bezie-
hungsweise der Veranstalter des 
Festes befragt, welche Lebens-
mittel es gab, wie diese gelagert 
wurden und ob Sie sorgfältig 
gearbeitet haben. Deshalb ist 
es sinnvoll, zum Beispiel die 
Temperatur der Kühlgeräte zu 
messen, Kühl- und Heißhaltetemperaturen zu kontrollieren und 
dies zu protokollieren. Bei Lebensmitteln, die gekühlt oder heißge-
halten werden müssen, ist die Gefahr größer, dass etwas passiert. Je 
weniger von solchen Lebensmitteln Sie auf dem Fest anbieten, umso 
weniger müssen Sie kontrollieren.

Wann sind Kühltheken und Kühlgeräte kalt genug?

Bei Kühlschranktemperaturen wachsen die meisten Krankheitserre-
ger nur langsam. Ein Verderb lässt sich dennoch nicht verhindern. 
Tabelle 2 zeigt, welche Höchstlagertemperaturen für gekühlte und 
tiefgekühlte Lebensmittel vorgeschrieben sind. Kümmern Sie sich 
darum, dass diese Temperaturen möglichst durchgehend eingehal-
ten werden. Sind Kühlgeräte zu warm, regulieren Sie die Temperatur 
nach und bestücken Sie Lebensmittel gegebenenfalls zusätzlich mit 
eingefrorenen Kühlakkus. Lagern Sie zu kühlende Speisen immer 
im Kühlschrank, transportieren Sie sie in einer Kühltasche mit zum 
Beispiel Kühlakkus und lagern Sie sie bis zur Ausgabe auch auf dem 
Fest gekühlt. 

•	 Rechtzeitig aufstellen: Bevor Kühlgeräte nach einem Trans-
port genutzt werden können, müssen sie einige Stunden stehen, 
damit sich das Kältemittel 
sammeln kann. Außerdem 
dauert es nach dem An-
schalten einige Stunden, bis 
die gewünschte Temperatur 
erreicht wird.

•	 Schatten für Kühlgeräte: 
Schützen Sie die Kühlgeräte 
vor Sonneneinwirkung und 
sorgen Sie dafür, dass sie im 
Schatten stehen. 
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TABELLE 2:	HÖCHSTLAGERTEMPERATUREN FÜR ZU KÜHLENDE  
	 UND TIEFGEFRORENE LEBENSMITTEL  
	 (nach DIN 508/20121) und Leitlinie Einzelhandel 20062))

Kühlbedürftige Lebensmittel Beispiel Höchstlager­
temperatur

Tiefkühlprodukte 1)  -18 °C  
oder darunter

Speiseeis in Fertigpackungen 1)  -18 °C  
oder darunter

Speiseeis zum Ausportionieren 1) Eis zur Abgabe als Bällchen  -10 °C bis -12 °C

frische Fischereierzeugnisse 1) roher Fisch und rohe Meerestiere bei annähernd  
Schmelzeis- 
temperatur  
0 bis 2 °C

Hackfleisch, Thekenware 2) loses Hackfleisch  +4 °C

frisches Geflügelfleisch 1) Hähnchenkeulen, -brust  +4 °C

Fleischzubereitungen, frisches Fleisch 1) Mett, Tatar  +7 °C

roheihaltige Lebensmittel 1) Lebensmittel, die rohes Ei enthalten, wie  
Mousse au Chocolat, Tiramisu

 +7 °C

Fischereierzeugnisse (mariniert, gesäuert, geräuchert) 1) Sahneheringsfilets, Matjes, geräucherte Forellen
filets, geräucherter Lachs in Scheiben

 +7 °C

Backwaren mit nicht durcherhitzten Füllungen oder Auflagen 1) Frankfurter Kranz, Sahnetorten, Kuchen mit 
Frischobst

 +7 °C

geschnittenes rohes Gemüse und zerkleinertes Obst 1) geschnittene Äpfel, Möhren, Gurke +7 °C

Getränke, die Milch oder frisches Obst enthalten 1) Bananenmilch, Smoothie +8 ° C

Feinkostsalate 1) Kartoffelsalat, Nudelsalat, Couscoussalat  +7 °C

Konsummilch, pasteurisiert; UHT-Milch, geöffnet 1) Trinkmilch, Kaffeesahne in angebrochener 
Verpackung

 +8 °C

kühlpflichtige Milchprodukte (z. B. Sauermilchprodukte, Sahne,  
Butter, Käse1))

Joghurt, Sahne, Saure Sahne, Frischkäse und 
Käseaufschnitt

+8 °C bis +10 °C
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•	 Kalt genug einstellen: Auf einem Fest werden Kühlgeräte oft 
geöffnet. Daher sollte die Temperatur niedriger eingestellt werden 
als eigentlich nötig. Stellen Sie den Kühlschrank zum Beispiel auf  
4 °C ein, damit die für viele Lebensmittel erforderlichen 7 °C er-
reicht werden.

•	 Genügend Kühlakkus einfrieren und rechtzeitig wechseln: 
Frieren Sie Kühlakkus für Kühltaschen in ausreichender Menge auf 
Vorrat rechtzeitig ein und denken Sie daran, diese regelmäßig aus-
zutauschen. Setzen Sie bevorzugt Elektrokühlboxen ein.

•	 Gerätetemperatur messen: Messen Sie die Gerätetemperatur, 
bevor Sie Lebensmittel hineinstellen. Gemessen wird in der unte-
ren Mitte des Gerätes nahe an der Rückwand. In Kühlgeräten soll-
te die Temperatur zwischen 4 °C und 7 °C liegen, in Gefriergeräten 
soll sie –18 °C betragen.

Wie geht man mit heißen Speisen um?

•	 Garen Sie insbesondere rohes Fleisch, Frischfisch und Geflügel vor 
der Abgabe vollständig durch. Das gilt insbesondere für Grillgut 
wie Bratwürste, Steaks und so weiter. Die Kerntemperatur im In-
neren sollte für 2 Minuten mindestens 70 °C betragen. 

•	 Warme Speisen, die gekühlt zum Fest transportiert wurden, müs-
sen auf mindestens 70 °C wieder erhitzt werden. Diese Tempe-
ratur muss auch innen erreicht und über mindestens 2 Minuten 
gehalten werden. Suppen müssen sprudelnd aufgekocht werden.

•	 Warme Speisen, die heiß zum Fest transportiert wurden, müssen 
durchgängig auf 65 °C heiß gehalten werden. Sie müssen sicht-
bar dampfen. Wird die vorgegebene Temperatur nicht erreicht, 
können Sie bei kurzfristiger, geringfügiger Temperaturabweichung 
(bis auf maximal 60 °C für höchstens 15 Minuten) nacherhitzen. 
Anderenfalls müssen Sie die Speisen verwerfen.
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•	 Achten Sie darauf, dass auch durchgegartes Grillgut bei einer 
Temperatur von 65 °C im Inneren heißgehalten wird. Das Beisei-
telegen abseits der glühenden Kohlen auf dem Grillrost hat in der 
Regel zur Folge, dass im Grillgut bei geringeren Temperaturen als 
65 °C optimale Bedingungen für eine Keimvermehrung entstehen. 
Das darf nicht sein.

•	 Messen Sie die Kerntemperatur stichprobenhaft mit einem 
Bratenthermometer, bevor Sie die Lebensmittel ausgeben. Ach-
ten Sie dabei darauf, die Speisen in der Mitte so einzustechen, 
dass Sie die Temperatur auch tatsächlich im Kern bestimmen. Sie 
dürfen außerdem nur mit einem sauberen Thermometer messen. 
Reinigen Sie dieses vor erneutem Gebrauch.

•	 Sofern Sie kein Thermometer zur Hand haben, prüfen Sie den 
Garzustand augenscheinlich im Inneren. Schweine- bezie-
hungsweise Geflügelfleisch ist durchgegart, wenn es beim An-
schneiden im Kern grau beziehungsweise weiß aussieht. Der aus-
tretende Fleischsaft ist farblos und klar.

•	 Geben Sie heiße Speisen möglichst sofort aus. Anderenfalls 
halten Sie diese bei einer Kerntemperatur von 65 °C warm. Die 
Warmhaltezeit sollte insgesamt längstens 3 Stunden betragen.

Was ist sonst noch bei der Zubereitung  
von warmen Speisen zu beachten?

Beim Grillen:
•	 Nehmen Sie Fleischstücke 

und Würstchen zum Grillen 
immer nur nach Bedarf aus 
der Kühlung. 

•	 Verwenden Sie unter-
schiedliche Grillzangen und 
verschiedenes Geschirr für 
rohes und gegartes Fleisch.
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Beim Frittieren:
•	 Tauschen Sie das Fett nach 

12 Stunden Betriebsdauer 
aus beziehungsweise, wenn 
ein Teststäbchen (erhältlich 
im Fachhandel für Labor-
bedarf) den Fettwechsel 
anzeigt. Bei mehrtägigen 
Festen wechseln Sie das 
Frittierfett täglich.

	

•	 Lebensmittel abschirmen: 
Schützen Sie die Lebens-
mittel vor ungewollten 
Fremdeinflüssen. Vermei-
den Sie insbesondere, dass 
sie angefasst, angehustet, 
angeniest oder anderweitig 
verunreinigt werden oder 
zum Beispiel sich Insekten 
darauf niederlassen können. 
Eine offene Präsentation ist 
unhygienisch.

•	 Geschützt präsentieren: 
Zeigen Sie die Speisen zum 
Beispiel in einer Theke, die 
zur Besucherseite hin mit 
einem Spuckschutz aus 
Glas oder Kunststoff verse-
hen ist. Anderenfalls stellen 
Sie die Lebensmittel auf die 
Theke und decken Sie diese 
mit Hauben oder Folie ab. 
Oder aber Sie stellen unver-
käufliche Musterspeisen 
auf Tellern vor sich aus oder 
Sie zeigen Fotos davon.  
Die Verkaufsware bewah-
ren Sie dann zum Beispiel 
auf rückwärtigen Tischen 
in Kunststoffboxen mit 
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Worauf sollte man bei der Speisen- und  
Getränkeausgabe achten?
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Deckeln oder Hauben oder 
in Kühlgeräten auf. 

•	 Kühlung gewährleisten: 
Lagern Sie zu kühlende Le-
bensmittel immer bis zur 
Abgabe abgedeckt im Kühl-
schrank oder in Kühlboxen. 
Bieten Sie kühlpflichtige 
Speisen nicht ungekühlt an. 
Abhängig von der Umge-
bungstemperatur können 
sich die Speisen schnell so 
sehr erwärmen, dass sich 
vorhandene Bakterien in großem Maße vermehren können. Ha-
ben Sie keine Kühltheke, präsentieren Sie den Gästen wie oben 
beschrieben Musterspeisen oder Abbildungen davon. Ist das Fest 
vorbei, entsorgen Sie die Musterspeisen. 

•	 Speisenausgabe mit 
ausreichend Abstand: 
Erlauben Sie keine Selbst-
bedienung bei unverpackten 
Speisen, sondern portionie-
ren Sie diese aus. Sorgen 
Sie für einen ausreichenden 
Abstand zwischen Ausgabe-
tisch und Gast. Vergrößern 
Sie beispielsweise mit einer 
Sitzbank vor dem Ausgabe-
tisch den Abstand derartig, 
dass die Lebensmittel nicht 
angefasst, angehustet oder angeniest werden können. 

•	 Sauber portionieren kurz vor der Abgabe: Portionieren Sie  
die Speisen immer erst kurz vor dem Servieren mit sauberen 
Messern, Löffeln oder Pizza-
schneidern.

•	 Hygienisch ausgeben: 
Fassen Sie verzehrfertige 
Lebensmittel und Speisen 
sowie Geschirrinnenflächen 
nicht direkt mit den Händen 
an, sondern verwenden Sie 
dazu Vorlegebesteck, Zan-
gen, Tortenheber, Einweg-
handschuhe, Plastik- oder 
Papiertüten.
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•	 Falls Sie Fingerfood rei-
chen, achten Sie darauf, 
dass Ihre Gäste dieses hygi-
enisch einwandfrei entneh-
men können, zum Beispiel 
als Spieße, in Papierförm-
chen oder mit Sticks. Legen 
Sie Servietten bereit.

•	 Keine Speisenrücknah-
me: Einmal ausgegebene 
Speisen nehmen Sie weder 
zurück noch geben Sie 
diese erneut aus. Das gilt 
auch für Speisen, die schon 
einmal auf dem Büffet ge-
standen haben. 
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•	 Kunststoffflaschen anstelle von Glas: Um Glasbruch vorzubeu-
gen, nutzen Sie beim Getränkeausschank vorzugsweise Kunst-
stoffflaschen. Anderenfalls achten Sie auf möglichen Glasbruch und 
Beschädigungen zum Beispiel an Schraubverschlüssen. Entsorgen 
Sie betroffene Flaschen beziehungsweise Gläser. Beseitigen Sie Glas-
splitter umgehend und reinigen Sie die betroffenen Flächen.

•	 Haftungsausschluss: Weisen Sie per Aushang darauf hin, dass für 
Unverträglichkeiten durch Zusatzstoffe oder Allergene keine Haftung 
übernommen wird und dass kein Alkoholausschank an Minderjäh-
rige erfolgt. Bier, Wein, Sekt beispielsweise darf nur an mindestens 
16-Jährige, Hochprozentiges nur an über 18-Jährige abgegeben wer-
den. Es sei denn,  Minderjährige sind in Begleitung von Erwachse-
nen.

•	 Reste: Vollständig durchgegarte oder durchgebackene Speisen kön-
nen Sie an die Helfer verteilen. Ungekühlt angebotene Musterspei-
sen und Speisereste müssen Sie entsorgen.

Was ist beim mobilen Getränkeausschank  
zu beachten?
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•	 Schankanlage erklären lassen: Kommt eine mobile Schankanlage 
zum Einsatz, lassen Sie sich in deren Handhabung einweisen, etwa

durch den Verleiher oder den 
Veranstalter des Festes. Sie ler-
nen dabei unter anderem alle 
Hygiene- und Reinigungsanfor-
derungen für die Zapfleitungen 
und -hähne kennen. 
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Wie sollen Stände  
und Buffets  
beschaffen sein? 

•	 Schutz vor Umweltein-
flüssen: Lebensmittel 
müssen im Freien unter 
anderem vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen, herabfallendem 
Laub, Insekten oder überfliegenden Vögeln geschützt werden. 
Wirksam davor bewahren können zum Beispiel Zelte oder Son-
nenschirme.

•	 Abstand zu Toiletten und Tiergehegen: Bieten Sie Speisen und 
Getränke nicht in unmittelbarer Nähe zu Tiergehegen oder Sanitär-
einrichtungen an. Das ist unhygienisch.

•	 Befestigter Bodenbelag: Ein unbefestigter Untergrund kann zum 
Beispiel mit einer reiß- und rutschfesten Bodenplane ausgelegt 
werden. Lebensmittel und sauberes Geschirr dürfen dort aber 
dennoch nicht abgestellt werden. Sie dürfen keinen Bodenkontakt 
haben – weder bei der Annahme noch zur Lagerung, Abgabe oder 
Auslage. 

•	 Leicht zu reinigende Oberflächen: Arbeitsflächen, Tische, Ge-
schirr, Besteck, Behältnisse, Geräte und Kühlschränke müssen eine 
einwandfreie, glatte Oberfläche aufweisen, die leicht zu reinigen 
ist. Verwenden Sie gegebenenfalls abwaschbare Tischdecken oder 
Folie zum Abdecken.

Welche gesundheitlichen Voraussetzungen gelten  
für ehrenamtliche Helfer? 
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sich krank fühlt, darf 
nicht mitmachen.
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Wer Lebensmittel für andere zubereitet, muss sich gesund fühlen 
und darf keine ansteckenden Krankheiten haben. Dazu zählen zum 
Beispiel auch Durchfall (häufiger als zweimal am Tag), eine starke 
Erkältung, eitrige offene Wunden oder ansteckende Hautkrankheiten 
wie Borkenflechte.

Folgende Symptome gelten als Anhaltspunkte für Krankheiten, die 
durch Lebensmittel übertragen werden können:
•	 Durchfall: mehr als zweimal pro Tag dünnflüssiger Stuhlgang, oft 

einhergehend mit Übelkeit, Erbrechen und Fieber,
•	 hohes Fieber mit schweren Kopf,- Bauch- oder Gelenkschmerzen, 

eventuell Verstopfung. Dies können Anzeichen für Typhus oder 
Paratyphus sein.

•	 Gelbfärbung der Augäpfel und der Haut als mögliches Anzeichen 
für Virushepatitis A oder E, die sich als Leberentzündung äußert,

•	 gerötete, nässende, eitrige offene oder geschwollene Wunden, 
infizierte Hautpartien, die auf eine ansteckende Hautkrankheit  
(zum Beispiel Borkenflechte) hinweisen.

Melden Sie eine Erkrankung Ihrem Veranstalter unverzüglich – und 
auch dann, wenn es nur einen Verdacht darauf gibt.

Warum ist Händewaschen das A und O?

Mit den Händen fassen wir tagtäglich alles Mögliche an. Hände sind 
ungewaschen mit einer Vielzahl von Mikroorganismen behaftet und 

können maßgeblich für eine 
Übertragung von krankheits-
erregenden Bakterien und 
Viren auf Lebensmittel ver-
antwortlich sein. Gründliches 
Händewaschen beugt dem vor 
und schützt die Gesundheit der 
Festbesucher. 

•	 Bevor Sie Lebensmittel anfas-
sen, waschen Sie Ihre Hände 
gründlich: unter fließendem, 
möglichst warmem Wasser  
mit Flüssigseife.  
Anschließend trocknen Sie 
diese am besten mit Einweg
tüchern gut ab. 
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•	 Waschen Sie immer wieder Ihre Hände. Dies ist immer Pflicht, nachdem 
Sie mit Schmutz, Abfällen, Putzlappen und Geld in Berührung gekom-
men sind, nach jedem Toilettenbesuch, nach dem Naseputzen und nach 
dem Umgang mit Lebensmitteln, die Krankheitserreger enthalten können 
(insbesondere zum Beispiel Fleisch, Geflügel, Fisch, Eier), nach dem Griff 
in die Haare und nach Kontakt mit Haustieren oder einem Windelwech-
sel.

Eine Handwaschgelegenheit mit Flüssigseife und Einmalhandtü-
chern sollte immer in der Nähe sein. Ist kein Waschbecken verfügbar, 
kann zum Händewaschen ein mit frischem Trinkwasser gefüllter, sau-
berer Kanister mit Ablaufhahn und einer darunter gestellten Schüssel 
verwendet werden. Flüssigseife und Einweghandtücher dürfen auch 
hier nicht fehlen. Lebensmittel und Geschirr dürfen dort nicht gerei-
nigt werden. Ein Eimer mit stehendem Wasser genügt nicht, weil sich 
darin Bakterien ansammeln und vermehren können. 

Welche anderen Hygieneanforderungen  
sind wichtig?

•	 Tragen Sie saubere Klei-
dung, die nicht fusselt. Zu-
sätzlich kann das Umbinden 
einer Schürze oder eines 
Kittels sinnvoll sein, damit 
zum Beispiel keine wei-
ten Ärmel, Oberteile oder 
sonstige Kleidungsstücke 
in Kontakt mit den Speisen 
kommen können.

•	 Legen Sie vor Arbeitsbeginn 
sämtlichen Schmuck ab 
und krempeln Sie ihre Ärmel 
auf, so dass diese nicht mit 
den Lebensmitteln in Kon-
takt kommen. 

•	 Binden Sie Ihre Haare 
zusammen, falls sie länger 
sind.

•	 Achten Sie auf eine an-
gemessene Körperhygiene, wie regelmäßiges Duschen, Haare 
waschen und Zähne putzen.

•	 Kurz geschnittene Fingernägel ohne Lack und Nagelschmuck 
lassen sich am besten reinigen.
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•	 Husten oder niesen Sie 
nicht auf Lebensmittel. Zum 
Husten und Naseputzen 
wenden Sie sich von den 
Lebensmitteln ab, verwen-
den Sie Papiertaschentücher 
und werfen diese anschlie-
ßend weg. Danach waschen 
Sie sich gründlich die Hände 
und trocknen sie mit Ein-
weghandtüchern ab.

•	 Versorgen Sie frische Wun-
den und offene Verletzun-
gen an Händen und Armen 
sofort. Desinfizieren Sie die 
Wunde und decken Sie 
diese mit sauberem, wasse-
rundurchlässigem Pflaster 
ab.

Fo
to

: ©
 K

la
ra

 M
ah

le
nb

re
y

Fo
to

: ©
 K

la
ra

 M
ah

le
nb

re
y

•	 Waschen Sie lieber häufig die Hände anstatt Einmalhandschuhe 
anzuziehen. Wenn Sie diese tragen möchten, wechseln Sie sie je-
des Mal nach Kontakt mit unsauberen Lebensmitteln oder Gegen-
ständen, Geld, Verpackungen und Abfallbehältern.

•	 Rauchen ist und Haustiere sind überall dort, wo Lebensmittel 
aufbewahrt, zubereitet oder angeboten werden, verboten. 

Worauf ist bei der Reinigung zu achten?

•	 Reinigen Sie Arbeitsflächen und Gerätschaften nach Bedarf mehr-
mals zwischendurch. Dafür sollten mehrere kleine Eimer mit 
heißem Wasser und etwas Spülmittel, Wischlappen und Einweg-

tücher zum Trocknen bereit-
stehen.

•	 Sauberes von schmutzigem 
Geschirr trennen: Bewah-
ren Sie sauberes Geschirr 
abgedeckt und verpackt ge-
trennt von Lebensmitteln und 
dem Rücklauf schmutziger 
Geschirrteile auf.

•	 Verwenden Sie möglichst 
eine Geschirrspülmaschine 
zur Geschirrreinigung. Ent-
fernen Sie grobe Speisereste 
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vor dem Einbringen des Geschirrs. Leeren Sie Gläser aus. Bestü-
cken Sie die Maschine sachgerecht und überladen Sie sie nicht. 
Halten Sie die Reinigungsintervalle des Programms ein.

•	 Verzichten Sie aus hygienischen Gründen auf das Spülen, Trock-
nen und Polieren der Gläser mit Handtüchern von Hand während 
des Festes. Existiert keine Spülmaschine, sammeln Sie wiederver-
wendbare Trinkgefäße ungespült und reinigen diese später ma-
schinell oder Sie bieten Einweggeschirr an.

•	 Für einen hygienischen Handabwasch zum Beispiel nach Beendi-
gung des Festes in einer Küche benötigen Sie zwei Spülbecken: 
Eins mit heißem (60 bis 65 °C) Wasser und Spülmittel zum Reini-
gen, das andere mit kaltem Wasser zum Nachspülen. Reste dürfen 
nicht ins Spülwasser entleert werden. Lassen Sie das gereinigte 
Geschirr mit der Öffnung nach unten abtropfen. Trocknen Sie es 
anschließend mit einem frischen, sauberen Geschirrtuch ab. 

TIPP: Werden eine Spülbürste oder ein Gläserbürsteneinsatz 
und Gummihandschuhe verwendet, ist eher gewährleistet, 
dass das Spülpersonal mit ausreichend heißem Wasser spült.

•	 Wechseln Sie Spülwasser, 
Spüllappen und Trocken-
tücher mehrfach. Saubere 
Einweg-, Trockentücher 
und Wischlappen sollten 
in ausreichender Anzahl ver-
fügbar sein. 

•	 Gebrauchte feuchte Ge-
schirrtücher und mehrfach 
verwendbare Wischtücher 
sind auszutauschen, zu 
trocknen, und nach dem 
Fest in der Waschmaschi-
ne bei mindestens 60 °C 
zu waschen. 

•	 Desinfektionsmittel gehö-
ren nicht in die Hände von 
Laien. Sie dürfen nur von fachlich geschultem Personal ange-
wendet werden zum Beispiel nach Umgang mit mikrobiell behaf-
teten Lebensmitteln wie Geflügel und rohen Eiern.

•	 Das Wasser zum Behandeln von Lebensmitteln, zum Spülen  
und Reinigen von Geräten und Geschirr und Händewaschen 
muss Trinkwasserqualität haben. Die verwendeten Trinkwas-
serschläuche müssen für Lebensmittel zugelassen sein (zum 
Beispiel KTW und DVGW-W270 geprüft).  
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Handelsübliche Garten-
schläuche sind nicht zuläs-
sig!

•	 Speisereste müssen in 
separaten, geschlossenen 
Behältern entsorgt werden. 
Eine Verfütterung von Spei-
seresten an Tiere ist unzuläs-
sig. Leeren Sie Abfallbehäl-
ter regelmäßig und immer 
nach Ende der Veranstaltung 
und vergessen Sie auch de-
ren Reinigung nicht.

•	 Bons statt Geld: Trennen 
Sie die Kasse von der Le-
bensmittelausgabe. Bewährt 
haben sich Verzehrbons.

•	 Personaltoiletten für 
Helfer: Für Sie als Helfer 
sollte eine separate Toilette 
reserviert sein. Benutzen Sie 
diese.

•	 Kein Toilettendienst für 
Lebensmittelhelfer: Wenn 
Sie als Helfer mit Lebens-
mitteln umgehen, dürfen Sie 
nicht zur Toilettenaufsicht 
eingeteilt werden. Diese 
Aufgabe müssen andere 
Personen übernehmen.
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Das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) ist das  
Kompetenz- und  Kommunikationszentrum für  
Ernährungsfragen in Deutschland. 
 
Wir informieren kompetent rund ums Essen und 
Trinken. Neutral, wissenschaftlich fundiert und vor 
allem ganz nah am Alltag. Unser Anspruch ist es, 
die Flut an Informationen zusammenzuführen, ein-
zuordnen und zielgruppengerecht aufzubereiten. 
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